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ver makcknmeg nie Schienen- Handwerk
und Handel
Auf dem Reichsparteitag der Ehre hat der Führer

die Partei aufgefordert, die alte Kampfstellung vor
Der qZliaehtübernahme wieder zu beziehen. Alle Reden
dies Partei-kongresses zeigten in eindseutigser Weise den
künftigen Marschweg auf. Die Partei mit ihren Glie-
derung-en folgt dem Ruf des Führers und gibt allen
Partei- und Volksgenossen die Parole der neuen Ar-
beit. Auch im Grenzland Schlesien ist die Partei zum
Appell angetreten, und auch ihre Gliederung-en stehen s
bereit zum Einsatz.

So fand am 7. Oktober 1936 in Breslau ein Appell
Der Hauptstellenleiter der Hauptstelle Handwerk und
Handel der ASDAP statt, der den Auftakt für dies
kommen-de Arbeit bildete. Neben den politischen Lei-
ter-n waren die Vertreter der Wirtschaft und der Wirt-
schaftsvserbände erschienen. G a u a m t s l e i te r P g .
v. Streits ch w e r d t , der Leiter der Hauptstelle
Handwerk und Handel in der Gaulesitung der NSDAP.-
gab die Bichtlinien bekannt, nach denen einzig und-
allein anf4dem Abschnitt Handwerk und Handel fed-
wede Arbeit zu erfolgen hat. Die Ausführungen wa-
gen klar " und ünmisßderständlich «·Jed···er·. Teilnehrner des ·«
Appells kennt nun seine Pflicht und hat den Willen
der Partei durchzuführen Da es ··"erforsderli«ch« ist« daß
jeder Handwerker-- Kaufmannkund Gastwirtsüber Die
ihm von »der » Partei gestellten Aufgaben Bescheid
weiß; seien an dieser Stelle die Ausführungen des
Gauamtsleiters Pg. v. Streitschwerdt in Kürze noch
einmal wiedergegeben: - '_ -

Zu den vordringlichsten Aufgaben der Hauptstelle
Handwerk und Handel gehör-en die weltanschauliche
Ausri tung aller in Handwerks-· oder Handelsbetrie-
ben f affenden Menschen sowie die Ueberwachung
wirtschaftlicher Dinge, die sich politisch auswirken kön-
nen. Es ist eine unerläßliche Notwendigkeit, daß sich
die leitenden Männer der Wirtschaftsorganisationen
eng an die politische Führung anlehnen. Dabei ist
es erforderlich, daß sie die nationalsozialistische Welt-
anschauung so fest in sich aufgenommen haben, daß
diese in der täglichen Arbeit auch sichtbar zum Aus-
druck kommt. Ein jeder hat sich frei zu machen von
kleinlichen Standesforderungen und alle Kräfte zum
Wiederaufbau unseres Vaterlandes zusammenzufassen

Nicht oft genug kann darauf hingewiesen werden-
Jdasz das Programm der ASDAP. kein wirtschaft-
liches, sondern ein politisches ist. Je mehr jeder dies
erkannt hat, umso nuhbringender wird feinTWirken

‑ Die politische Ausrichtung ist die vordringlichste Aufgabe —-

Sie Partei die Lenkerin des Volks-willens.

für das deutsche Volk fein. Bei der Beurteilung der
Leistungen des einzelnen wird man nicht so sehr danach

fragen, wie lange er schon im Amt ist, als Danach, ob
seine Entscheidungen und Entschlüsfe von national-
sozialistischer Gesinnung getragen sind.

Wenn man sich all die Wünsche- die täglich in der
Hauptstelle Handwerk und Handel vorgebracht werden,
einmal genauer ansieht, kann man oft staunen über
die Virtuosität, mit der eigennützige Ziele in das Ge-
wand nationalsozialistischer Verbrämung gekleidet wer-
Den. In diesem Zusammenhang kann verschiedenen Be-
triebsführern immer wieder nicht deutlich genug klar
gemacht werd-en, daß die Partei unter Betreuung Der
Betriebe des Handels und Handwerks nicht die garan-
tierte Existenzsicherung des-« Unternehmers versteht,
sondern unsere Sorge den tausenden und aber tausen-
den deutscher Volksgsenossen gilt, die in täglicher Ar-
beit in diesen Betrieben ihre Pflicht erfüllen. Der Ver-
käufer hinter dem Ladentisch- der in feinem täglichen
Umgang mit Kunden und in seinem privaten Leben

«-sich als aufrechter- Aationalsozialist erweist, ist«ifürk-·d-—as-
deutsche Volk wertvoller, als-ein Unternehmers deran
Staatsaufträgen nur Interesse hat, solange er dabei ei-»
nen. ausreichen-den Gewinn in die Tasche stecken kann.
Ein Betrieb, in Dem' vom Betriebsführer bis zum-
Lehrling nationalsozialistischer · Geist herrschtz wird, _ für
die Zukunft gesehen, krisenfester sein, als ein Laden-z
in dem der Bechenstift regiert.

Wenn die Betriebe des Handwerks und Handels
frei von inneren Erschütterungcn und damit krisens
fester wurden, hat der Unternehmer das der Tatsache

zuzuschreiben, daß wir sei-ne Mitarbeiter zu National-

sozialisten erzogen haben. Nicht die gefüllten Laden-·

kassen der Geschäfte gewährleisten den Bestand des
deutschen Volkes, sondern die innere Haltung der

schaffenden deutschen Menschen.
Parteigenossen, die in die Organisationen der ge-

werblichen Wirtschaft berufen wurden, müssen sich
ihrer Mission immer bewußt bleiben, Der Eid auf
den Führer verpflichtet sie, über den« Gesichtswinkel
der zu vertretenden Belange hinaus ihre Entscheidun-
gen stets als Nationalsozialisten zu treffen. Mit
Freude kann. festgestellt werden, daß seitens einiger
Wirtschaftsgruppen alle Anstrengungen gemacht wer-
den,..die Arbeit auf die wirklichen Bedürfnisse des
ganzen Volkes abzustellen. " « '
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Die ASDAP. als Lenkerin des Vollswillens be-
grüßt eine solch-e Entwicklung mit Genugtuung, wird
aber sumgekehrt auch davor nicht zurückschreckem sol-
chen Parteigenossem die sich plötzlich im Fahrwasser
ehemaliger Wirtschaftsbarteiler entfalten, bie Unbe-
denklichleitserklärung zu entziehen. Dem deutschen
Volk steht die Partei als Garant dafür ein, daß- Ver-
fälschungen der nationalsozialistischen Grundauffass
sung nicht Platz greifen und verwischte und verschwom-
mene Begriffe, die sich hier und da einzubürgern such-
ten, schnellstens verschwinden werben. s

Dem in Deutschland noch verbliebenen Exponenten
des Weltbolschewismus, dem Judentum, wird mehr
als bisher noch auf die Finger gesehen werden. Wer
ans unseren Reihen heute noch glaubt, mit Achsel-
zucken dem Treiben der Juden zusehen zu können und ‚
an feiner Stelle eine unberantwortliche Toleranz dem
Judentmu aufzubringen gewillt ist, beweist nur-. daß
er eine Belastung für uns darstellt. «

Bei der Ueberleitung jüdischer Betriebe in arische
Hände versucht der Bube, durch alle möglichen Mani-
pulatiionen den Erwerber zu täuschen, um sich Vor-
teile zu v-erschaffen. Wir werden es nicht -zulasse·n,·
daß der Sude durch überhöhte oder gleitend-e, an den
Umsatz des Unternehmens ein-gehegte Mietssorderuns
gen vpensioniert wird, . - «

Die Stellen des Staates und der Gemeinden, die
hier gesetzmäßig eingeschalstet sind-, sind gehalten-, im
Rahmen der bestehenden Vorschriften diese Fragen zu
behandeln und darüber zu entscheiden. Die Partei
aber entscheidet nach genauer Prüfung allein, obieder
ftidsche Einfluß ausgeschaltet ist.

Wir haben nicht bie Absicht, jeden jüdifchen Laden
in arische Hände zu überführen. Wir sehen dsie Ueber-
setzung in einzelnen Sparten unseres Wirtschafts-le-
bens, insbesondere im EinzelhandeL und es sollen
unter die notwendige Vereinigung dieses Abschnitte-s
in erster Linie die jüdischen Lädea fallen.

Der deutsch-e Handwerker, der deutsche Kaufmann
und Gastwirt muß in erster Linie Deutscher sein und
als Deutscher die Belkange des deutschen Volkes all-en
ander-en Belangen voranste«llen. Er muß politisch den-
ken lernen und wissen, daß der Sude der Wegbereiter

der jüdischen Weltherxsckiait...iit»
s-. . »Wenn-mir ,.den. Boslxschewismus. ‚kämpfen...und »der-

nichten- wollen smüssenswtr die ·Wurz-.eil.- die-les -·Uebebs-
Idas gesamte -Iude,ntum, bekämpfen und-. vernichten.
Dieser Kampf muß; hart und unerbittlich sein, wenn
«er von-Erfolg gekrbnt sein soll» Halbheiten und Kom-
promisse dürfen hier unter keinen Umständen gedul-
Tdet werben. Der deutsche Handwerker, Kaufmann und
Gastwirt muß verstehen, daß ein Paktieren mit Juden
oder Judenknechtsen nun vorbei sein muß. Ob es sich
hierbei um jüdische Gefchäftsreisende oder um jüdi-
sehe Liefersirmen oder um jüdische Kunden oder nur
Jnsertion in der Presse handelt, ist vollkommen gleich-
gültig, denn wir haben in Deutschland deutsche Ge-
schäftsrieisende genug, die den ehrlichen Kaufmann re-
präsentieren. Wir haben deutsche Lieferfirmen eben-
fatls genug nnd ich ver-sichere, daß ein deutscher
Kunde, der einen bestimmten Artikel kaufen will und
ihm eröffnet wird, daß dieser Artikel nur von einer
fix-bischen Firma zu haben ist, einsichtig genug sein
wird, lieber das deutsche Fabrikat einer deutschen Fir-
ma zu taufen. Wenn so alle deutschen Handwerker
und Kaufleute einig sind, werden wir auch wieder zu
einer gesunden gesamtwirtschaftlichen Lage hemmen.
Wir haben deutsche Zeitungen genug, bie für Jn-

ate deutscher-Handwerker und Kaufleute in Frage
" mer«-die es unter ihrer Würde ansehen, tm redak-

tionellen Teil ihr-es Blattes am Awßxjn Nationalks
sozialismuszumachemim Jnserateuteil jedoch Jnserate

.,.Schlesien»s Handwerk«

land in der Welt zu behaupten -
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von jüdischen Firmen zeigen. Für einen deutschen
Handwerker, Kaufmann und Gastwirst muß es doch
beschämend sein, seine Firma neben einer jüdischen
Firma im Jnseratenteil einer Zeitung veröffentlicht
zu sehe-n. Alle aber müssen endlich erkennen, daß sie
durch Jnsertion in einer solchen Presse sich letzten
Endes doch selbst am allermseisten schädigen. Jene
Presseorgane aber werden dann vor die Entscheidung
gestellt werben, entweder Jnserate von deutschen Hand-
werkern, Kaufleuten und Gewerbetreibenden oder sol-
chen nur von Juden-in ihrem Jnseratenteil zu brin-
gen. Man ist entweder für oder gegen das deutsche
Volk. Niemand kann zwei Herren dienen. Hier muß«
die Entscheidung fallen. Die Juden haben ja ihr-e
eigenen Zeitungen-; darin steht es ihnen vollkommen
frei, ihre Jnserate zu bringen-.

Die Erziehung zum politischen Denken und zur
Leistungssteigerung sind eine weitere große Aufgabe.
Wenn ein 68 Millionen-voll auf einen engbegrenzteu
Raum in der Welt bestehen will, ist es erforderlich,
die Leistungssteigerung zur höchsten Entfaltung zu
bringen. Der Leistungseinsatz trägt dazu bei, Deutsch-

«

Zu einer Leistungssteigerung gehört auch die per-
sönliche Weiterbildung des einzelnen. Niemals darf
eine Lehre als abgeschlossen gelten und eine bestandene
Meisterprüfung ein Ausruhen auf den Lorbeer-en
bedeuten, vielmehr muß jeder bestrebt sein, fein Kön-
nen und Wisse-n so zu erweitern, daß er im Dienst am
Volksganzen nutzbringenid wirken kann. Es darf in
der Zukunft niemals wieder vorkommen, daß die wich-
tigste-n Bedarfsgüter des Volkes, wie Lebensmittel, in
so großen Akt-engen verderben, wie es z. B. 1914 bis
1918 gefchehen ift. Fachlichses Können und Wissen
müssen hier eingesetzt werben. Es darf auch nie wieder
vorkommen, daß Parasiten sich am deutschen Volks-
körper durch Schleich« und Zwischenhandel bereichern.
Eine gerechte Verteilung der notwendig-en Bedarfs-

« güter des Volk-es muß vorhanden sein. Die Partei und
hier das Amt für Handwerk und Handel werden hier-
über zu wachen haben.

Alle führen-den Männer von Handwerk, Handel und
auch der «W«irtschaft müssen Mut zur Verantwortung
haben. Der-seinige, der aus Angst vor Verantwortung
eine Maßnahme die ihm sonst notwendig erscheint,
unterläßt. ist ein sz eigbing unid Schwächling und muß«
rücksichtslos Pan-« einem Amte entfernt werben. Zu
diesem; mutige. bit auch schöpferisches Denken. Nicht
der ist -»z«ur- Fü« ung berufen, der auf Befehle und
Anordnungen Von oben wartet, sondern nur der wird
ein wahrhafter- Führer sein, der durch sein schöpferzis
sches Denken und Mut zur Verantwortung Maßnah-
men ergreift, die zum Wohle der Gemeinschaft sich
auswirken. Wenn hierbei Fehler gemacht werden, so
ist es immer besser, als wenn überhaupt nichts getan
wird..- Die Worte des Führers müssen uns hierbei
Richtschnur sein. Wer nie zum Schießen geht, kann
keinen Fehlschuß tun. Es ist immer besser, es sind bei
10 Schuß 3 Fehlschüsse babei, - als wenn. überhaupt
mcht geschaffen mirb.
Wir sind eine Burg, und die Bewohner dieser Burg

sind auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden.
Alle Brücken zu der liberalistischen "weit sind abge-«
brechen. Deutschland muß leben, weil unser Volk
leben willt .
Der Wille der Partei ist unser Wille. Wir alle sind

Abgesandte der Bewegung und haben der Partei und
unserem Führer Adolf Hitler unbedingte Treue und
Gefolgschaft zu leisten. Jeder persönliche Bor- oder-
Aachteil Jhcu dabei völlig zu Verschwind-en über eins
ist dieNzichthchnur unseres Handelns: die Große und

Haus« H ahnt?
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1112121121222 Breslau « .
hält Fahnen-weihe „,„kef‘wi’m,

Die Jnnung hielt am 14. Oktober im Haus« ,,Sile«i-
sia« in Vrseslau ihre Jahreshauptverfammlung und
Fahnsenweihe ab. Unter den Ehrengastsen bemerkte
man besonders reishandwerksmeister Leopold, der
auch den Landeshandwserksmeister vertrat, sowie Gau-
saehsehaftswalter der DAF., Pg. Kirs-.eh Nach einem
einleitenden Spruch und kurzer Eröffnungsrede des
Obermeistsers Vitter nahm Kreishandwerksmeister
Leopoid den Weiheakt vor.

Die neue Fahne ist in der Klarheit ihres Entwurfs
und der Leuchttraft ihrer Farben ein Sinnbild un-
serer neue-n it. Der Entwurf stammt aus eigenen
Faehkreisem . erufskamerad Husehe hat 1511 geschaf-
fen. Die eine Seite der Fahne zeigt in Gold auf
blauem Grund das deutsche Handwerkszeiehem die
andere ist in rdt und gelb gegliedert, trägt Inschrift,
Vrseslnuer Stadtwappen in einer gelungenen, quadra-
tisehen Ausführung und an allen vjer Ecken das

i Maler-Fachabzeiehen
Der zweite Teil des Abends wurde von der Ar-

sbeitstagung ausgefullt Vernfskamerad Obermeister
Pg. Seid 11.2111«Liegnitz sprach unter Vorführung vieler
Arbeitsproben über ,,Versuehsanstriehe mit neuen
Werszwkstosfen« Er betonte besonders, daß diese neuen
Werkstofe zwar dem Wunsche der Regierung nach
Freimachung vosn Oelen zu anderer Verwendung ent-
"g----egenkommen, daß sie aber trotzdem kein Ersatz, son-
dern etwas ganz Neues sind, mit dem sich z. S. sogar
ganz neuartige Wirkungen erzielen lassen. Jeder Ve-
russwkamerad wird sieh« nun mit diesen neuen Stoffen
und Verfahr2:1- ausenandersetzen 1111111211.- Noch ein
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5" reiten-ne Handwerker-
%% -...1 varganze- deutnte Halb ift aaw Führer zum sann-f«
%% gegen HugerundHätte anfaexufen worden. Alle fallen an . «

l · _ diefein werd-der setdeidlchafrwithelfenzmxd »durch thr.««»«opfer. , « .
%'j dan- bettmgen nun 111 diesem Mutes-— kein deutscher Volks-

Iedeni wufi es eine

% Herzenaangelrgenhett und ein inneres Bedürfnis fein, fein
l

gendffe hungern und frieren drauehr

. ‚Opfer zu geden.

. 0er Bevölkerung.

Xührera neuem Sefolnfcltaft gelten kann.
Heil Hitlerl

v. s.tre.itfrhiuerdl.
sannst-letter der 1150.811

s }‚ e'u' ·."«» .

  0 Ankauf-Verkauf
OTausch-Miete
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schlefiena Handwerk und Handel fall und wird im Kann-f
‘. gegen die winteranot mit an der spitze warfehtrrew .me -
nam Führer gestellte Aufgabe ift groß und fehön, fte er-

fordert den reftlafen cinfah und Mithilfe aller sehiehten

Handwerker Kaufleute-und safiwtrta flattet Euren yanh

i

Ü . 02111 Führer Adolf Httler dadurch ab, das Ihr eure ganze
Kraft dafür einfeht. dafi schlossens Bendllterung als des

I

z- « 221m um ‚man: 511110122211 311110- aandec m nagt-umsp-
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Gutes haben die neu-en Werkbstoiffve Sie sind nicht
mehr so einfach zu behandeln, dahjeder Schwarz- und
Regiearbeiter selbst pfusehen kannl
Der von Geschäftsführer Rodetzko verliesenie Jah-

111265211151 für 1935/36 konnte nur das Wichtigste
bringen, er gewahrte Einblick in ein Stuek reicher,
vielfältigen aber auch schwerer Jnnungsarbeit, beson-
ders schwer durch die Bielzuvielen, die in den Jahren
»der schrankenlosen Gewerbefreiheit ohne rechte Per-
bildng in das Malerhaiidwerk geströmt sind und
erst langsam zu wirklichen Handwerk-ern erzogen wer-
den müssen. Das Gleiche betonte Kassenwart Husehje
in seinem Kassenbserichh Die Jahresreehnung wurde
genehmigt;

Pg. Töpfer von der DAF sprach eindringlich
über die Wichtigkeit der sachlichen Schulungslehr-
gänge, die Meistern und Gesellen offenstehen und in«
dieser Zeit der neuen Werkstoffe von besonderer Be-
deutung sind.

Eine Reihe weiterer, wichtig-er Bekanntmachungen
schloß die Tagung ab, die im übrigen von schönen
Dabeitungen des M. G. P. ,,Stimmung« umrahmt
war.

 

_ erinnernandas winterhilfdwerlr
MeineHandwerksnnmrmsdrns
Wenn en jemals galt, die Unllmtrrlinndenheit nnd .1

qpferliereitfehaft dr- Handwerk-a unter deinet- 3‘111'-

-ftellrn, dann hat daa Handwerk nie verfagt « « C

Irrt ruft miser Führer du«-s gefante 021111212 Halb i1
wieder zur Mitarbeit am therhilfqinerh -»a,uf. I52, .:
M 1.111121 für ds- tiggpuurls 111121111 gfimabcafitw
eine Shrenpfttehh unfrrn Führer und Retter aus-tiefer
Uat freudigund doch wit eiferner Idhigheit in feinew «
Kawa unt die Urderwindung der harten 53111122-

neunte zu unterstützen Borg-U wir dafür dat- -·tit.e. « «
Reihen der- gandinerlis dabei tieine stieh- aigftnrifrw I

und dafis unfer Beruf-stand wuflergiilttgüad betfptrls :

geltend eilten ·n«arangrht,

Heil Hitlert

Max Bittnen _ . .
— «.---Eg.ndesliundwrrhsnetüer. «

.- . -..--.-...-.«..«. — ._- .- —-.... --.,.. .... ..-.- ‚. _ . .-Y-«·· ·- _.-
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Aus der veruizltåndismen Schulungsarboit
Die berussständische Schulungsarbeit

im Handwerk baut sich so auf, daß in
jedem Landeshandwerksmeisterbezirk die
Grundschulunsg durchgeführt wird und
Voraussetzung für den Besuch der Schule
des Deutschen Handwerks in Braunschweig
ist. Wir bringen heute und in der näch-
sten Folge von ,,Schlesiens Handwerk«
zwei Artikel aus der Feder des Leiters
der Schule des deutschen Handwerks in
Braunschweig We r n e t . Anschließend
daran “ werden wir in einigen Arstikeln
über die Schule des Schlefischen Hand-·
werks in Neuhof bei Liegnitz berichten.

Die Schriftleitung.

Am 31. März d. Is. war das erste Tätigkeitsjahr
der Schule des deutsche-n Handwerks in Braun-
schweig abgelaufen; bis dahin hatten in 29 Führer-
Lehrgängen insgesamt 1318 führende Meister des
deutschen Handwerks die Schule in Braunschweig
besucht. Im folgenden ist in gedrängter Kürze über
die hauptsächlichsten Fragen, die sich aus der be-
berufsständischen Schulungsarbeit ergeben, berichtet:

Wie bekannt, ist für die Wirtschaftsgruppe Hand-
werk ein umfangreicher Selbstverwaltungskörper auf
Ifetzlicher Grundlage errichtet, dessen Aufgabe darin

steht, den wirtschaftlichen Einsatz des Handwerks
im weiteren Sinne « zu ordnen und zu vollziehen.
Für das Handwerk gilt in erster Linie der Grund-
satz, das: dieser Einsatz künftig auf dem Wege aber
die Umgestaltung des wirtschaftenden Menschen
selbst. also mit Hilfe einer Neuformung der hand-
werklich Schaff-enden gelöst werden wird. Infolge-
dessen kann der Selbstverwaltungskörper des Hand-
werks nicht mehr als ein Apparat für Jnteresssews
vertretung angesehen werden, sondern er will auf-
gefaßt sein als Instrument der Wirtschaftslenknng
nnd Wirtschaftsformung in der Hand des national-
sozialistischen Staates. Bund 100000 Amtsträger
des Handwerks sind in diese Aufgabe eingespannt.-
Sie alle « sind ehrenamtlich tätig sund vereinigen sdie
Tätigkeit eines Betriebsführers und eines Orga-
nisationsleiters in einer Person. Den Hauptbestands
teil hiervon bilden die 16 000 Jnnungs-Obermeister,
die auch den größten Teil-. der-— Besucher in der .
Beichshandwerkerschule stellen. Weiterhin kommen
als Schulungsteilnehmer der Kreishandwerksmeis
ster, Bezirksinnungsmeister sowie auch die Jn-
nungswarte in Betracht.

Beste Vertrautheit mit den ihn-en übertragenen
Aufgaben ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Tätigkeit der handwerklichen Unterführer. Nur im
gömdwerk ist es bisher möglich, die Zielsetzung und .

illensrichtung der nationalsozialistischen Wirt-
schaftsführung bis ins unterste Glied des (hand-
werklichen) Wirtschaftskörpers hinein zu übertragen
und zu verwirklichen Daraus erwächst selbstver- .
ftändlich eine besondere Verpflichtung, die nicht ernst
genug genommen werden kann. Ihre Jnnehaltung
ist dadurch gewährleistet, daß sämtliche Führerstellen
des Handwerks mit Einwilligung der Partei besetzt
find; außerdem ist die große Mehrzahl der Hand-
werksführer gleichzeitig in Parteistellen sowie in
Dienststellen der DAF. tätig. Es findet also eine
fortgesetzte pdlitische Ausrichtung der handwerklichen

Amtsträger auf unmittelbarem Wege statt. Der
berufsständischen Schulungsarbeit bleibt die Unter-
weisung des handwerklichen Führ-erkorps in den
übertragenen wirtschaftlichen Aufgabengebieten vor-
behalten, sowie die Ausrichtung des gesamten Be-
rufsstandes auf die Grundsätze und Ziele der ober-
sten Führung des Handwerks. Die Eigenschaft des
Handwerks als Leistungsstand von vielseitiger Wir-
kungsmöglichkeit bedingt, daß die Aufgaben weit
über dasjenige hinausgehen, was üblicherweise als
Wirtschaftsbelange bezeichnet wird.
Wie umfangreich allein die berufsstandspolitis

schen Aufgaben im engeren Sinne sind, zeigt ein
Blick in die erste Aufbauverordnung vom 15. Juni
1934z dort sind in den §§ 43——46 ausführlich die
Aufgaben und Befugnisse der Jnnungen behandelt.
Da nun der Obermeifter nach § 13 der gleichen VO.
die Innung selbständig zu führen hat, muß er nicht
nur über die Grundzüge des ihm anvertrauten
Aufgabenkreises unterrichtet fein, sondern auch die
weit-erreichenden Zusammenhänge in Verbindung
mit dem jeweiligen Stand der wirtschaftlichen und
wirtschaftspolitischen Entwicklung genau kennen. Jn
abgeschwächtem Maße gilt dies auch für die Jn-
nungsbeiräte, denen nach § 16der genannten VO.
eine wichtig-e unterstütze-We Aufgabe zugewiesen ist.
Schließlich gilt das Gesagte in verstärktem Maße
für die Kreishandwerksmeister, denen im § 58 der
Ersten Aufbauverordnung die Wahrnehmung der
Belange sämtlicher angeschlossenen Jnnungen über-
tragen ist. Es ist oft genug gesagt worden, daß ein-
mal die Wirksamkeit und Beständigkeit der hand-
werklichen Berufsordnung von der Bewährung ihrer
Amtsträger selbst abhänge und daß zum ander-en die
volle Last der Verantwortung auch für die Zukunft
des Handwerks und seinen Bestand auf den Jn-
nungsobermeistern draußen im Lande ruhe. Wenn
dem so ist, dann ergibt sich die Notwendigkeit von
felbft,. diestärksten Bemühungen darauf zu. richten,

“33.113; umfangreiche Führerkorps des -« Handwerks so
gut zu schulen, zu formen und zu erziehen, wie es
nur irgend möglich ist. Hiernach kann der· berufs-
ständischen Schulungsarbeit eine tiefe Berechtigung
und Notwendigkeit nicht wohl abgesprochen werden.

Dazu kommt, daß die Wahrung der übertrage-
nen Aufgabengebiete ja keineswegs reibungslos vor
sich geht. Der Wirtschaftsraum des Handwerks ist
durchaus nicht unbestritten, auch im nationalsozialis
stischen Staat nicht. Wir sind der Auffassung ,daß
dem- so sein muß, weil ein-e absolute Sicherung und
Sicherstellung ohne Daseinskampf dem Handwerk
abträglich sein müßte. Auch der ständige Wechsel m
den äußeren Bedingungen, unter denen die übertra-
genen Aufgaben durchzuführen sind, ist zu beachten.
Beide Tatbestände unterstützen ihrerseits die Forde-
rung nach ein-er ständigen und fortgesetzten Schulung
des Personenkreises, der mit führenden Aufgaben
betraut ift. Für die Gesamtheit der Wirtschaft und
des Volkes ist der Vorteil nicht gering, der ihr aus
der ständigen Ueberpriifnng nnd Ausrichtung einer
zahlenmäßig starken, wirtschaftlich und beruflich
difziplinierten und innerlich bewegkichen Volks- und
Wirtschaftsgruppe. wie» sie das moderne. Handwerk
darstellt, erwächst. Wenn das Handwerk schult. so
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leistet es damit wie jede andere Volks- und Wirt-
schaftsgruppe gleichzeitig Dienst am Ganzen und an
der Zukunft der Nation.

Leshrplan und Unterrichtsstoff der berufsständi-
schen Schulung sind auf die gekennzeichneten Zwecke
und Ziele abgestellt. Die genaue Kenntnis der eige-
men Geschichte ist für das Handwerk im besonderen
Maße unerläßlich, das wertvolle Aufbaukräfte aus
seinen Ueberliefierungen zieht. Daher bildet eine
sorgfältige Einführung in das Geschichtsbild des
Handweer den Auftakt des Lehrplanes; es ist
selbstverständlich, daß keine tote Aufzählung ge-
schichtlicher Ereignisse, sondern eine gedankli
Durchdringung und grundsätzlich-e Bewertung der
Handwerksgeschichte in Verbindung mit dem Zeit-
geschehen gegeben wird. Gewissermaßen als Ge-
genstück hierzu beschließt den Lehxplan ein umfas-
sender Ueberblick über die zeitgemäßen Probleme
Der Handwerksfiihrung, wie sie im jeweiligen Au-
genblick die Spitzenvertretung bewegen und von ihr
gesehen werden. Beide Voraussetzungen schließen
gewissermaßen den Ring um die vielerlei Einzel-
fragden, die sodann in Sondervorträgen behandelt
wer en.

In den gekennzeichneten Rahmen sind sodann die
großen Tetlgebiete des handwerklichen Lebens, wie-
Derum auf eine Gesamtschau aussgerichtet, hineinge-
stellt. Wir nennen als wichtigste davon: den be-
deutsamen Fragenkreis, der sich um die DAF.
gruppiert; das Gebiet des Handwerksrechts mit dem
Zweck der Festigung des Hörers in den formalen
Gefetzeskenntnisfenz ferner den Fragenkreis der so-
zialen Aufgaben des Handwerks und schließlich die-
jenigen Gebiete, die mit der wirtschaftlichen Bedeu-
tung und Aufgabe des Berufsstandes zusammen-
hängen. Jn jeweils 12—15 Vorträgen wird das
umschriebene Wissensgebiet nebst einer Reihe von
Sonderfragen behandelt, woraus zuletzt ein Gesamt-
bild der handwerklichen Lebensfragen für den Hörer
erwächst Es ist darauf Bedacht genommen, daß
«eine Ueberlastung mit Wissensstoff vermieden wird.

Es kann keine Rede davon sein, daß die Hand-
werksführer zu einer rein verstandesmäßigen Auf-
nahme von toter Buchweisheit hingeführt werden
sollen. Vielmehr ist der Unterrichtsstil darauf abge-
stellt, einen lebendigen Gedankenaustnnsch zu erzeu-
gen und ständig in Fluß zu halten. Besondere Un-
terrichtsveranstaltungen dienen dem in besonderem
Maße: so werden die Grundzüge einer vernunft-
gemäßen Rednerschulung übermittelt, um Die Teil-
mehmer zur inneren Freiheit im Sprechen und Auf- ·
treten zu führen. Eigene Vorträge der Hörer schaf-
fen Gelegenheit, die Ruhanwendungen hieraus zu
ziehen und außerdem den Kreis der behandelten
Fragen wesentlich zu erweitern. Auch eine schrift-
liche Stilübusng wird veranstaltet, die Rachweise
über die Fertigkeit im schriftlichen Ausdrucksvermös
gen der Teilnehmer liefert. Schließlich ist Sorge
sdafür getroffen, daß die praktische Fertigkeit in Da
Versammlungstechnik gepflegt werden kann, finden
doch die Vortragsveranstaltungen im äußeren Rah-
men von Jnnungsversammlungen statt.

Dem gesundheitlichen Ausgleich gegenüber der
starken geistigen Beanspruchung und der disziplinä-
_ren Erziehung dient die Durchführung sportlicher
Uebungenz naturgemäß sind hier aus der Alters-
zusammensetzung Der Teiknehmer heraus und -- mit
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Rücksicht auf die Sicherstellung der geistigen Auf-
nahmefähigkeit gewisse Grenzen gesetzt.

Es ist darauf Bedacht genommen, den jeweils
aus allen Rieichsteilen versammelten Handwerks-
sührem jene kulturellen Anregungen zu vermitteln,
die die niedersächsische Landschaft in so reichem
Maße bietet. Braunschweig selbst mit seinen reichen
shandwerklichen Kulturschätzen vermag für jeden
Deilnehmer zum nachhaltigen Erlebnis zu werden;
das gleiche gilt von Gosl—ar, Hildesheim, Wolsens
büttelund anderen Orten, Die über reiche handwerk-
liche Ueberlieferungen verfügen. Manchem Hand-
werksführer wird hier das Wort von Rosenberg,
daß erst das Handwerk die deutsche Stadt zur Hei-
giat gestaltet habe, in seiner tiefen Wahrheit offen-
ar. .

Es besteht kein Zweifel, daß alles Wissen um
die Dinge des Handwerks wertlos und wirkungslos
bleiben muß, wenn nicht das unmittelbare Erlebnis
der Gegebenheit ,,H-andwerk« innerlich formend hin-
«zutritt. Darum nimmt die Pflege des Gemein-
schaftsgefiishls und der Kameradschaft in der berufs-
ständischen Schulungsarbeit einen bestimmenden
Platz ein. Es erscheint uns nicht nur zum Wohle
des Handwerks, sondern auch im Hinblick auf die
dauerhafte Begründung der deutsch-en Volksgemeins
schaftunendlich wichtig, unablässig an der Beseiti-
gung der unsichtbaren Grenzen zu arbeiten, Die von
Stamm zu Stamm, von Beruf zu Beruf und von
Mensch zu Mensch noch bestehen können. Jeder
Lehrgang, der aus der berufständifchen Schulungs-
arbeit in Braunschweig entlassen wird, hat diese
sGrtenzen innerlich überwunden und fürimmer be-
ei igt. «

Als Gesamtwirkung der-----Schulungstätigkeit-sslä t
sich folgendes feststellen: Das Wissen der Teilne s.
;mer um. Die Lebensfragen des Handwerks und ihr
Einblick in die inneren Zusammenhänge werden ser-
weit-ert, ergänzt und vertiseftz ihre Haltung wird auf-
gelockert, berichtigt und gestärkt; das Gemeinschaftsss
erlebnis wird wachgerufen oder aufs neue be-
kräftigt; die innere Fülle und Mannigfaltigkeit des
handwerklichen Lebens tritt unmittelbar in den Ge-
sichtskreis des Teilnehmers, der nicht selten davon
erstmals mit Ueberraschung Kenntnis nimmt; er
lebt für einige Zeit gewissermaßen inmitten des Ge-
samth·andwerks, nämlich im Schoße einer Hand-
werkskameradschaft aller Gaue und Berufe.
Mit der Schulung-sarbeit ist eine planmäßige

Führeranslese verbunden. Es erfolgt eine eingehende
Bewertung der Leistungen jedes Teilnehmers, mit
der feine Beurteilung seines persönlichen Gesamt-
bildes verbunden ist. Die gewonnenen Anhalts-
punkte werden für die Personalpolitik der überge-
ordneten handwerklichen Dienststellen zur Verfü-
gung gestellt. Aus eingehender Kenntnis der Dinge
heraus sei bemerkt, -. daß . die Leistungshöhe dersfühds
renden - Handwerksmeister « auch einem anspruchs-
vollen Vergleich mit anderen Wirtschafts-juri-hin
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ewachsen ist und das insbesondere die Persönlich-
«itswerte weit über dasjenige hinausgehen, was
einer landesüblichen Vorstellung entsprechen würde.
Auch von dieser Seite her wird klar "bestätigt,«was
durch den Verlauf der Vertrauensabstinmiung be-
reits unter Beweis gestellt worden ist. «
Die Fortentwicklung Der berufsständischen ·· Schu-

lungsarbeit wird sich in der Richtung eines plan-
vvllen Ausbaus der vorhandenen Einrichtungen
vollziehen. Sie wird die restlose Erfassung alle-r

„ S chlse sie-us Ha snrkd wie-r ist« 1-7. JahrgÆ im. 42

geeigneten Führerpersönlichkeiten und die Ausschabs
tung der ungeeigneten ermöglichen Damit wird die
Bahn freigemacht für eine ständige Steigerung Der
Anforderungen und für die fortgesetzte Jntensiviesi
rung der Schulungsarbeit. Die vorbereitenden Ar-
beiten hierfür sind im Gange » «

_ Jn··»einem zweit-en Beitrag wird auf besondere
Einzelheiten und praktische Erfahrunng näh-er ein-
gegangen werden. .

TOernet.

Trockene wonnkåame -- manmaulen-sent
Von DipI.-Jn·g. H. man, Technische Prüfstene für das Handwerk

DasHerannahen feuchter, winterlicher Witterung
erinnert uns Daran, alle Bauschäden zu beseitigen,
die durch den Einfluß der Feuchtigkeit entstanden sind;
Abgesehen davon, daß die Baufeuchtigkeit zu allerlei
"ßlichen Erscheinungen, wie abplatzendse Tapeten-,
ränderung der ·Farbanstriche, Ausbliihungen und

Beschädigung der Wohnungseinrichtungz Veranlassung
ist, so gefährdet sie auch das Mauerwerk und ruft
häufig die schwerstenserstörungen am Holzwerk des
Hauses-. hervor.« Daneben bringt sie durch die Bau-
kuchtigkeit in den Wohnräumen herrschende hohe
uftfeuchtigkeit infolge Wärmeentzug den Bewohnern

Gefahr für Gesundheit und Leben. E-rschövfungszu-
tände und Erskälstungskrankheiten sind die Folge und
ordern gebieterisch Abhilfe der baulichen Mängel. .
Es gehört oft das geschulte Aug-e eines Fachmannes

dazu-, die wirklichen Ursachen der Baufeuchtigkeit zu
erkennen Häufig ist sogar ein-e eingehende technologi-
sche oder chemische Prüfung an den verwendeten Bau-
toffen nötig, um ein sicheres Urteil abgeben zu· kön-
nen. Die Auf-ragen bei den Gewerb-eförderungsstellen
tun-d die in der Folge von Der Technischen Prufstelle
für das Handwerk durchgeführten Untersuchungen las-
g; deutlich werben, wieviel Volksvermsögen durch

uifeuchtixgkeit zerstört wir-d und wie notwendig eine
Aufklärung der Hausbesitzer durch das Handwerk ist.
» Einer besonders -pfleglichen Behandlung und öfteren
Beobachtung bedürfen alle die Teile des Bäuwerks, -’
an denen in olge der Witterung Wasser in größeren
Menge-I ü" -- - it oder on riet Wasser im Haushalt
oder Betrieb« verbraucht wird-.

auch· Teer verunreinigte Binnen, diedjäs asszer nicht
ordnungs .-e«mäß ableiten, so daß aus-1115 und Mauer-
werk Dur feuchtet oder zerstört. D7ije Schw"kier"igskeiten,- ·
die oftmalsbeider Dichtung von Balkons und Erkern

‘ auftreten, weisen dar-auf bin, daß gerade hier besonis
Dere Sorgfalt auf ewendet werden muß. Wenig Be-
achtung findet in \ iesem Zusammenhang die Ausbil-
dungvosn Fenstern und Türen. Ein guter Anstrich auf
trockenem Holz verleiht den Hölzern Dauerhaftigskeit
unb erspart viel Geld und Aerger.

Wassers gelangt aber auch häufig in das Bauwerk
durch nicht bemerkte Undichtigkeiten im Wasserlei-
tungsnetz Fund den angeschlossenen Apparaten oder in
der Warmwasserheizung Da Yauftretendes Panschs
swasser in Küche, Bad und ohnhaus sorgfältig ge-
sammelt und abgeleitet wird, sollte sur jeden »Bau-
handwevker eine vornehmliche Forderung darstellen.
Kleine aber stetig in das Mauer- oder Holzwerk ein-
dringendek· Wassermengen sind schon ' ofjt der Aus-
gangspunkt empfindlicher Hausschwammschäden ge-
worden.- — ·

während sah die- eben" erwähnten Bausch-erben lacht-
auffmsden..«und damit auch beseitigen-lassen, sofinden
wir— auch Feuchtigleikstäden anr‘manermerf, Deren

_ _ » Das Dach mit Regens-»z-
rinnen und Abfasllrohren hat,eine..Reihe empfindlicher
Stellen; "W«:e häufig- fließt man ‚Durch »S, Nutz p..d;er

is
-

Ursache sich nicht ohne weiteres erkennen läßt. Selbst
dem Fachmann werd-en hier Aufgaben gestellt, die
nicht leicht zu lösen sind undjein tieferes Eindringen
in die Zusammenhänge erforderlich machen.
Die Feuchtigkeit kann durch die Witterung, aus deni

Boden oder durch»Sp»rißwass-er in das Mauerwerk
gelangen. In anderen Fällen sind die hygro·skovischeri,
d. h. wasse«ranziehendien, Eigenschaften der Baustoffe
und der Wärmeaustausch zwischen Jnnenrautn fund
Außenluft für das-Auftreten von Feuchtigkeitxserschei-
nungen am .M«auerwserk verantwortlich zu machen.
Bei der Witterungsfeuchtigkeit sind vornehmlich die

lWetterseiten ein-er Durchfeu -·tung ausgesetzt Regen
dringt umso schneller in das auerwerk ein, je poröfer
die benutzten Baustoffe find. qutte und- Dichte Bau-
stoffe-, s. 5. B. Beton, hätten für diesenFsäll die güns-
stigsten Eigenschaften Diesen steht auf der anderen
Seite aber die gute Wärmelseitfähigkeit gegen-üben so
daß ihre ausschließliche Verwendung für Wohnhäusei
nicht in Frage kommt. Der erstrebenswerte Zustand
liegt in der Verwendung eines porössen und damit
wärmedichten Baustof;es,. der an seiner Außenseite
vor Feuchtigkeit durch Anstrich oder einen dichte-n
wasserabweizsenden Putz geschützt ist. Wird diese Ne-
gel nicht-befolgt, so tritt bei Regen-fällen ein dauern-.-
der ·Wechsel von .Auf.sa"u"gen »und Berduinsten von

. Wasser ein, was schließlich zu Ausblühungen und im
Winter 511 {YrDitfcbäDigung’en führt. Jst das Regens-·

s wasser in EGroßstädten ddserss Industriegegsenden außer-
dem mit angreiifenden sSäksusprenx aus den Rauchgasen

geschwängert,y so- tritt kdisse -,3e-rsrökxmg, unfb „muglmgmg'
Der Baustoffesnoch schneller ein. Die» Stärke de
Mauerwerkes ist in diesem Zusammenhang von nicht
unerheblichem Einfluß. Einmal kann Witternngsik
feuchtigkeit durch zu dünn-es 5. B. 25 cm starkes Zie-
gelmauerwerk bei längeren ‘Regenfällen bis Jan die
JnsnenfläEche des Zimmers hindurchgekangen «·De«r Wän-
mkeschutz (Dieter _Durcbf-euibteten Wand ist sehr gering
und führt häufig zusätzlich zu einer Schwiitzwasfserss
biisldsttng ‘an Der Jn«nenfläche, indem sich die feuchte
Raum-tust an der kalten Wand kondensiertp ·
Ein guter Schutz gegen das Eindrinxgen von Witte-

rungsfeuchtigkeit kann die konstrnktiv richtige Verwen-
dung einer Luftschicht im Mauerwerk sein. Der ein-
fachfte nachträgliche Schutz ist ein Anstrich der Au-
ßenfläche des Hauses. Völlig dichtende Anstriche wie
Oel-farbe oder Bitumerzeugnisse halte-n wohl das Waf-
Der fern, verhindern aber das notwendige Atmen des
dMsauerwerls welches für die Lufterneuerung der In-
nenräume und Die Erhaltung der Baustoffe wichtig ist.
Auch wird das Auge von solchen Anstrichen oft wes-.

Iris-g befriedigt STIMMEN-. dem Putz oder dem
Mauerwerk das- natürliche Aussehen zu erhalten und

« trotzdem-seine dichtende Wirkung auszuüben besteht-sin-
'De'm. Aufbrkngens gelüftet! ·.Cl)"e"mi-kaltiesn.s Hierfür - Ewerdefi
»«z. B.szdke sogenannten munter-”gern verwendet-IRS
von lVielen Firmen in den Handel-gebracht werden-
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Grundfenchtiakeit in den Anßenwänden eines Saales-.

Es tritt eine Dichtung und Härte der Außenfläche
ein, ohne daß in der Regel der· Luftdurchtritt bezw.
das Atmen verhindert wird. Alle Anstrichverfahren
haben aber den Nachteil, daß die aufgebrachte Schicht
sehr dünn ist und damit leicht verletzt werden kann.
Einmal eingedrungenes Wasser verteilt fich im Putz
oder im Mauerwerk ohne wieder daraus verdampfen
zu können. Deshalb ift es vorzuziehen, an Stelle eines
nachträgliche-n Anstrichses gleich einen wasferabweifens
den Putz aufzubringen, was sich durch geeignete Mör-
telzufätzse leicht erreichen lä,,t. Schließlich sei auch
noch auf die Möglichkeit hingewiesen, die Feuchtigkeit
durch geeignete Wandbeläge, z. B. Holz oder Schiefer,
fernzuhalten Sie bringen gleichzeitig den Vorteil

' eines erhöhten Wär-meschutzes und damit Verminde-
rung der Heizkosten und der Schwitzwassergefahr.

_ Die tragenden Mauern eines jeden Gebäudes stehen
zur Fundamentierung teilweise in der Erde und kom-
men deshalb mit der im Erdreich immer mehr oder
weniger vorhandenen Feuchtigkeit in Berührung. Jn-
folge Der Saugwirkung (Haarröhrchenwirkung) der
Baustoffe wird nun die Feu- tigkeit in den Mauern
in die Höhe gezogen und ma sich je nach den Um-
ständen in Verfärbungen des Putz-es mit sogenannten

. Wafserftreifen, oder aber bei stärker-er Einwirkung
Ej durch " größere Schädigungen von «Mauerwerk , und
ż‑ Putz bemerkbar. Fast bei allen älteren Gebäuden, die
‚feine geeigneten Jsolationen gegen das . Au igen

‑‑ der Grsundsenchtigkeits«besitzen, können9-—wir-die so in be-
schreibe-neu Merkmale der Nässe im Mauerwerkgbeobs
achten. Bei _ allen Neubanten wer-den deshalb die
senkriechten und wagerechtien Flächen des in die Erde
reichenden Mauerwerks ge en das Einidringen von
Grundfeuchtigikeit isoliert. Die fenkrechten Außenflächen
werden meist mit flüssigen oder breiigen Schutzstoffen
auf bituminöser Grund-lage gest-richen,- während die
horizontalen Flächen durchv Einlegen von-ein oder
mehreren Lagen teer reier Pappe gegen das Aufstei-

. gen von Grundfeuchtigkeit zu schützen find. Die vielen
von der Technischen Prüfstelle für das Handwerk durch-

. geffr rten Bauunterfuchungen, dies eingedrungene
szFeu tigskeit als Ursache für Bauschäden an Mauer-

 

werk und Holz festlegten, zeigen immer wieder aufs
’ neue, daß noch große Unklarheit darüber herrscht, an
welcher Stelle diese schützenden Einlagen eingebracht
werden müssen, damit der Feuchtigkeit auch ficher der
Zutritt zum Holz verwehrt wird. Haufig entstehen auch
Streitigkeiten zwischen Bauherrn und Bauunternehs

. mer, wenn in älteren Gebäuden eine Erneuerung des
« utzes vorgenommen wir-d und sich schon nachOknrzer

it wieder die alten Schäden zeigen. Eine genaue
ß _ uiunters ' ·ng-vor desmKofxtenanfchlagmnß
"Klar·heit darüber schaffen, ob das IsHaers eine Horizon-
talifolierung aufweist nnd woher die-- -meist.-.-immer

1‚aöcblciienßäanbmeri“
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Grund- bezw. Erdfeuchtiakeit in einem Wagenicht:spren.·

sichtbaren Zeichen der Mauerwerksfeuchtigkeit her-
rühren. Oft wird Spritzwasfer von Straße oder Dach
als Ursache angenommen, während in Wirklichkeit das
Fehlen einer Horizontalifolierung die Schäden hervor-
gerufen hat. In diesem Fall hilft auf die Dauer nur
das nachträgliche Einbringen ein-er horizontalen
Dämmfchicht,. was aber mit großen Kost-en verknüpft
ist. Der Bauunternehmer muß deshalb vorsichtig bei der
Abgabevon Kosftienanfchlägen sein und den Bauherrn,
falls dieser nur ein-e oberflächliche Erneuerung wünscht,
auf die Möglichkeit später-er Schäden aufmerksam
machen.
Die aufsteigende Grundfeuchtigkeit verdunstet nach

den Jnnenräum-en, schafft eine ungesunde Atmosphäre
für die Bewohner und außerdem die Grundlagen für
das Auftreten gefährlicher holzzerftörender Pilze. Der
Bauunternehmer wird sich deshalb häufig vor die
Aufgabe gestellt sehen, Jnnenräume in einen wohn-
lichen und hygienischen Zustand zu bringen. Hierbei
muß gleichzeitig ein Ausschluß der Feuchtigkeit vom
Holzwerk der Bialkenlage und Dsielung erreicht werben.
Da es sich meist um nicht unterkellerte Bäume han-
delt, ist das nachträgliche Einziehen einer wasserdich«
ten Betonschicht, die mehrfach mit Kaltbitummsafse
zu streichen ist, ’«unerläßlich. Die Lager-höher werden
hohl gelegt. Dsie senkrechten Wände werd-en am erfolg-
veichften durch Verwendung einer sogenannten-Tals-

.. bauvlatte verkleidet, worauf ein neuer Putz panzu rin-
gen ift Die Wandfeuihtigkeit lnnn nunmehr nicht
mehr nach den -« Zimmern sphins verdunften und die
Lsuftfeuchtigkeit im Raum wird-»sich verringern. Die
Falzbaupappen geben auch die Möglichkeit, die ent-
stehenden Hohlräume durch geeignete kleine Siebe zu
entlüften und verhindern ein weiteres Aufsteigen der-
Fseuchtigkeit in der betreffend-en Mauer. Besonderes
Augenme:«k muß hierbei dem Anschluß der Falzbaws
platte an den-vorhin erwähnten Zementunterbeton ge-
widmet werden; auch soll man nicht vergessen, die
.Fußle".·sten ..anzuschneiden, um ein-e Entlüftung der
unter der Dielng befindlichen Hohlräume zu fördern.
Das neue verdaut-e Holz wird vorher möglichst nach
dem Tauchverfahren imprägniert, um Der Gefahr der
Entstehung von holzzerftörenden Pilzen Daran-beugen.

Abschließend muß noch einiges über die Entsteh-
ung von Schwitzwasfer und feine Bekämpfung gesagt

, werde-n. Schwitzwasferbildung ist eine der am häufig-
sten auftretenden Erscheinungen der Baufeuchtigkeit
und wird meist in ihrer Entstehung nicht richtig«ge-
deutet und falsch bekämpft. Die gRaumluft enthält eine
ewisfe Menge von Feuchtigkeit, die nur bis zu einer
eftimmten Temperatur ihren gasförmigen antand

"behält." Sinkt die« Temperatur nun z.«- V-. an einer rfehv
m emv aslxvansgve Ort-« Neids ol s«euvmusslun- ‚1mm
Luft an dieser nieder. Die Abhilfemaßnahmen gegen
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das Schwitzwasser müssen sich daher nicht all-ein um
die Beseitigung der Feuchtigkeit im Raum bemühen,
sondern in erster Linie die wirkliche Ursache bekämp-
fen. Sehr kalte Außenwände werden immer leicht die
Temperatur der Baumluft so weit zum Sinken brin-
gen, dsaß sich der Wasserdampf an ihnen kondensiert.
Deshalb ist die Wärmekeitfähigkeit der Wand in erster
Linie zu berücksichtigen. Die schlecht-e Wärmehaltigkeit
kann von zu nassem Miauerwerk durch auf-steigende
Grundfeuchtigkeit, dann aber auch von zu geringen
Wanidstärken oder zu porösen Baustoffen herrühren.
Wenn diese Umstände beim Einbau nicht berücksich-
tigt· worden sind, dann müssen Abänderungen nach
den oben beschriebenen Vosrschlägen vorgenommen wer-
den, oder aber bei zu dünnen Wänden Auskleidungen
mit wärmedichten Wandbelägsen erfol en. Der Bau-
markt bietet uns viel-e Möglichkeiten, i denen Plat-
ten aus Holz, Torf oder Kork im Vordergrund stehen.

Die vielen Anträge auf Untersuchung solcher Bau-
'fehler bei den Gewerbeförderungsstellen zeigen rein
zahlenmäßig die Bedeutung dieser Fragen. Sie lassen
aber auch auf eine gewisse Unsicherheit bei der Beur-
teilung solcher Schäden durch den Bauausführenden
schließen. Nicht zuletzt scheut der Hausbesitzer eine
größere Ausgabe und verlangt vom Bauhandwerker
Abänderungen, die auf die Dauer ohne Erfolg, damit
aber nutzlos und herausgeworfenes Geld sind. Abge-
sehen von der Kapitals und Werkstoffvergeudung kann
das Handwerk beim Hausbesitz durch solche erfolglos
ausgeführte Arbeiten in Verruf kommen. Die Zeilen
sollen aber auch den Bauunternehmer darin bestärken,
von sich aus unter dem Blickwinkel der Sachwerts
erhaltung an den Hausbesitzer heranzutreten und ihn
auf die Gefahr für sein Eigentum und die Bewohner
des Hauses hinzuweisen. Für jede Art von Baufeuchs
tigskeit gibt es Abhilfemsaßnahmen, die natürlich manch-
mal erheblichen Umfang unid damit Aufwand an
Kosten erfordern. Selten werden diese aber so groß
sein, als daß sie nicht für Erhaltung und Sicher-
stelskung des Besitz ausgegeben werden könnten.

- hinunter-Schulung
»de- Srlsleststlieu Fkileurs handwerks.

Am 7-.--und 8. Oktok»er.z·d. Is. fand-auf Anordnung
_ des Bezirksinnungsmeifters im Reichsinnungsverband
des Friseurhandwerks, Vg. Ed. Fieb i ger , Breslau,

.im .St. Vinzenzhause zu Breslau die 3. Schulung
der Friseur-F-achlehrer Schlesiens statt. Der Bezirks-
innungsmeister eröffnete die Arbeitst-agung. Der neue

Lehrplan des Beichsinnungsverbandes," nach dem sich

künftig die Ausbildung des Berufsnachwuchses richten
wir-d, wurde in allen Fächern praktisch durchgearbeitet.

Schulungsleiter Vg. Linke, Breslau, sowie erfah-

« rene Fachlehrer und bewährte Fachleute vermittelt-en

ihr Können den anwesend-en Fachslehrern Auch der

Leiter der Gewerbeförderungsstelle der Handwerkskam-

« mer Breslau, Vg. Dipl.-Jng. Flacker, wohnte der ·

Tagung mit regem Interesse bei.“ ' «

« Diszipliniert und voll Eifer ging jeder Teilnehmer
an feine Arbeit. Jst doch Leistungssteigerung das erste

H Ziel aller sachlichen Ausbildung des Handwerker-
- nachwuchses « «

Der Bezirksinnungsmeister schloß die Arbeitstagung

mit dequnsche daß die anwesenden Fachlehrer die
— erworbenen Kenntnisserestlos der Berufsjugend wei-

tergeben mögen.- — " - - -
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km großes Batman wartet .·. .
- Wir haben die Möglichkeit, die Umsätze des
Handwerks um mehrere Millionen zu erhöhen. Un-
gezählte Tausende von Kunden können neu oder
zurückgewonnen werden. Dazu ist es lediglich not-
wendig, eine einzig-e handwerkliche Untugend über
Bord zu werfen, die uns von der Kundschaft am
allermeistenverübelt wird. .

Diese Untugend ist —— mancher wird’s nicht glau-
ben wollen —- die Unpünktlichkeit. Sie setzt
uns in den Augen der Kundschast her-ab. Schon
heute braucht nur ein Volksgenosse anfangen, davon
zu erzählen, wie das „morgen“ ein-es Handwerkers
zwei Wochen gedauert hat — da prasseln ähnlich-e
Geschichten von allen Seiten auf ihn ein.
Man kann dem Kunden noch so genau erklären,

warum eine Verspätung unvermeidlich war, kann
ihm die Eigenart handwerklicher Arbeit vorstellen —
er hört aus allem nur die drei Worte heraus: »Noch
nicht fertig“ — geht hin und ärgert sich. Wir wer-
den die Kundschaft nicht ändern ——— also müssen wir
uns selbst ändern. Jeder Tag,« den wir damit zö-
gern, treibt unss weiter-e Kunden ins Warenhäus,
zur Fertigwavenindustrie, zur Selbstpfuscherei. .
Machen wir uns nichts vor. Gut die Hälfte aller

Terminstreitigkeiten entstehen nur dar-aus, daß wir,
nur um uns den Auftrag zu sichern, Zusagen ma-
chen. deren Unerfüllbarkeit uns von Anfang an klar
ist. Anstatt in solchen Fällen den Kund-en auch ein-

« mal zum Kollegien zu weisen, wird drauflosverspro-
chen —- mit dem Erfolge, daß der Kunde nicht
mehr wiederkommt und auf das ganze Handwerk

, verärgert ist.
Ein weiterer groß-er Teil der Terminüberschreis

tungen beruht auf Organisationsfehlern. Wer nicht
gewohnt ist, einzuteilen, wer keine Aufzeichnungen
über erteilte Aufträge und zugesagte Termine führt,
der wird sich nicht wund-ern dürfen, wenn er allent-
halben zu spät kommt.
Nur der kleine Rest der Fristversäumnisse, der

noch übrig bleibt. mag auf technische Gründe zu-
...rückgeführt werden. Auch hier läßt sich viel; tun,
wenn man sich zum Prinzip macht, lieber Opfer

""3u bringen, als ein gegeben-es Versprechen zu
brechen. «
Welche ungeahnten Werbemöglichkeiten liegen für

jeden einzeln-en Handwerker in dem schlichten Satz:

»Ich bin pünktlich i“
Freilich muß auch jeder einzelne diesen Satz mit Le-«
ben erfüllen und praktisch b e weis en, daß er nicht

· zuviel behauptet hat. Man kann sogar daran denken,
mehrere Handwerker zur gemeinsamen Befolgung
dieses Satzes und zur gegenseitigen Ueberwachung
zusammenzuschließen, ja daraus kann eine ganze
Bewegung entstehen, die die Außenseiter unwider-
stehlich mitreißtl Die Volksgenossen werden zu-

nächst ungläubig fein, die Presse wird aufmerksam
werden« das Neue wird Anklang finden, und bald
wird man auch den Erfolg seh-en. Die beste Wer-
·bung heißt ja: Dem Kunden feinen Vorteil
zei eni « . » · »

er heute schon pünktlich ist ——— immer pünkt-
lichl ——.. der braucht sich nicht getroffen fühlen. Der
ganze Vorschlag enthält eine Binsenwahrheit, aber
"die"« muß gesagt werden. Ein gut Stück unseres
Wiederaufstiegs hängt davon ab. Eabo«
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Anonmne anfragen u. solche sen Nichtbestehen werd.
nicht beantw ortet. Rückt-ort- i! fürsorglich beitnsiiqen

 

1233. Ausgelaugtes Karbid als Sänger?

F ra ge: Kann man das aus dem Schweißapparat .
ausgseiaugte Karbid als Dünger oder sonst wie ver-
wenden? « . H. Bär. in B. W.
Antwort: Die bei der Azetylenentwicklung im

sSchweißapparat übrigbleibenden Nückstände sind in
der Hauptsache Kalkhydrat und können deshalb ohne
Bedenken als Düngemittel Verwendung finden, eben-
so wie man normalen Branntkalk hierfür benutzt.
Allerdings wird man wegen des geringeren Kalk- und
des hohen Wassergehalties mit größeren Mengen rech-
nen müssen, als bei der Verwendung von reinem
Br-ann«tkalk. Wir empfehlen Ihnen, etwa die doppelte
Menge in Anwendung zu bringen. Genauere An-
gaben lassen sich nicht machen, da der Feuchtigskeitss
geh-alt immer verschieden sein wird und die anzuwen-
denden Kalkmengen an und für sich von der Beschaf-
fenheit des Bodens abhängig sind. «

Es ist uns auch bekannt, daß hier und da dieses
Kalkhydrat zum Mauern Anwendung findet. Wir
müssen Ihn-en aber hiervon abr-aten, da die- anfallen-
den Mengen nicht besonders groß sind und sich in-
folgedessen das Ansammeln über eine längere Zeit
erstreckt. Hierbei geht die Uebersicht über die im Kalk-
teig herrschenden Verhältnisse verloren, so daß aus
der Anwendung eher Schaden als Nutzen entstehen
kann. Außerdem scheint uns das Risiko bei den jetzigen
Kalkpreisen zu groß. Für kleinere und unbedeutende
Verwendungszwecke, »z. B. Ratten und Schlämmen (je
nach R-einheitsgrad), ist das anfallende Kalkhydrat be-
stimmt verwendbar. Sie müssen allerdings verhindern,
daß es Gelegenheit hat, fich mit der Kohlensäure der
Luft zu Kalkkarbonat zu verbinden. Auch hier sind
dieselben Regeln zu beachten, wie bei dem Einsumpfen
von Branntkalk.« Pi.

» 12311. Trockenlegnng ein-es Kellers.
Frage: An meinem Bäckereigrundstüxk baute ich

vor fünf Jahren einen Eereller an. Gewölbe und
Fußboden habe ich mit Zeinent verfangen, alle Fugen
·-mit Zement vergießen lassen. Seit ungefähr einem
Jahr habe ich nun sehr mit Grund-weisser zu kämpfen
Hund ist dasselbe bei Regenwetter ganz besonders stark.

Könnten Sie mir einen diesbezüglichen Nat ertei-
len? Gibt es eine dauerhafte, geruchlose Anstrichmasse,
womit ich dem Uebel energis zu Leibe gehen könnte?

. H. in L. Bez. Liegn.

Antw o rt :- Grundsätzlich muß zunächst zumAuss
drnck gebracht werden, daß sorgfälstigst geEglätteter Ze-
mentputz an sich nicht wasserdicht it. r wird erst
wasserdicht durch Beimischung von chtungsmitteln,
deren es im Handel sehr viele gibt, die fast alle gleich
gut geeignet sind. Durch irgend welche Anstriche kann
‚Beinen-traut; dagegen nie wa serdicht gemacht werden.
Ohne Kenntnis der örtli n Umstände des Erd-

Eksellers läßt sich nun ein auf die besonderen Verhält-
nisse zutreffender Nat zur Bekämpfung der Wassereiws
wirkung nicht geben. Es ist immerhin möglich, daß es
sich vielleicht gar nicht um Grundwasser handelt, son-
dern um Dageswasser, das durch das Gewölbe bezw.
mehr oder weniger durch das das Gelände über-
ragende Umfassungsmanerwerk des Erdkellers bringt,
sich an diesem » herunterzieht und an irgend welchen
sStellen in den Keller eindringt. Es wäre also vielleicht
beim Bau nötig gewesen« Zunächst einmal die Abdexs
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kung des Gewölbes durch eine aufFeklebie doppellagige
Pappschicht gegen Tageswasser a zudichten und dar-
über hinaus die äußeren Flächen des umfassenin
Kellermauerwerkes gegen seitliche Feu gkeit mit
ment zu putzen und mit einem wassera weisenden n-
strich zu versehen. Dieser äußere Zementputz und der
Anstrich halten nicht etwa Grund- und Tageswasset
vom Eindringen in den Keller ab, sondern schützen
kediglich das Mauerwerck nur gegen seitliche Feuchtigs
eit.

Zur Abdichtung gegen den Wasserandrang, glm
wo er herrührt, müssen im Keller Fußboden « ‘
Wände durch einen Ziementmörtelputz mit Zusatz von
Dichtungsmitteln gesichert werden. Im vorliegenden
Falle wird als einzig sichere Ma nichts an-
deres übrig bleiben, als den vor en unzweck-
mäßig hergestellten Fußbodenestrich und Wande
aus Zementmörtel umfassend aufzunarben und neu
mit einem 2 bis 3 cm starken Zementmörtel 1 :8
unter Beimischung eines der vielen Dichtungsmittel
zu putzen und sorgfältig zu glätten, wobei alle Win-
kel gut auszurunden sind. Während des Arbeitsvorss
ganges und bis zum vollständigen Abbinden des Ze-
mentputzses muß aber der Wasserandrerng auf geei nett
Weise abgehalten werden. Zeigt es sich, daß au die
Ksellevdecke undicht ist bezw. Feuchtigkeit hindurch läßt,
muß der gleiche Putz außer in voller Höhe der Wand-
flächen auch an der Decke hergestellt werden. AusI
diese Weise würden Sie, umsichtige Arbeit durch einen
erfahrenen Fachmann vorausgesetzt, einen unbedingt
staubtrockenen Keller erhalten. Selb tverständlich ist
die Herstellung der angeregten Ver sserungen, die
den Keller ja erst uneingeschränkt benutzungsfähig
machen, mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbunden.
Aber Sie haben dann die Gewißheit, daß der Keller
für alle Zeiten trocken ist. -

Mit der Herstellung dieser Arbeiten darf aber, um
Fehlschläge zu vermeiden, nur ein wirklich erfahren-er
Fachmann betraut werben, der sinngemäß die vor-
stehenden Vorschriften zu beachten weiß, die natürlich
nicht umfassend fein können, weil uns die örtlichen
Verhältnisse, z. B. unter anderem auch bei dem Kel-
lerzugang und dergl., nicht bekannt sind. Bt.

1235. Wassergeld und Waschkiiche , , .
Frage: Jn meinem Grundstück habe ich im vori-

sen Sehr-Uns einer großenWoshnnng einen Leidensc-
" aut. Derselbe besteht aus einem großen Laden und
ebensolch großem Abwaschraum für- ein Mil"chgeschäft·
Ich habe mit dem Pächter einen schriftlichen Vertrag
über die beiden-Bäume für 30,— man. monatlich ab-
geschlossen. Jch habe aber nicht an die Kleinigkeiten
gedacht, sowie Wasserg·eld, was ein solches Geschäft
viel verbraucht. Nun sind in meinem Hause neun
Familien, und es kamen Streitigkeiten weg-en des
vielen Wasserverbrauch vor. Die Mieter mussenjeder
0,50 man. mehr bezahlen als vorher, als der Pachter
nicht drin war. Nun habe ich ihm eine Uhr ange-
macht. Nun hatte er bedeutend mehr verbraucht, als
wie er bisher bezahlt hatte. Die Wohnung hat er
wo anders, wäscht aber sämtliche Wäsche in meiner
Waschküche, was durch meinen Zähler geht, auch die
Klosettspülung geht durch meine Uhr. Brauche ich das
zu leiden, daß er in meiner Waschkuche Wäs
wäscht? Er hat bei feiner Wohnung auch eine Was
küche. Muß nun der Pächter das Wasser bezahlen.
was seine Uhr anzeigts Er will es nicht bezahlen
und sagt mir nur, bei anderen Läden ist es in des
Miete enthalten und ..bitte um Auskunft, wie ich das
machen soll? «· G. L. in N. Bez. Liegn
Antwort: 1. Das Wassergelsd kann als Sonder-

,":,»umlage gefordert werden. Dies it aber bei der »gesetz-
" lichen Miete und nach pveuszis Recht nur nach
vorheriger Kürzung der Friedensmietc Zum .3 vazM
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zulässig. Die Umlage hat nach dem Verhältnis der
reinen Friedensmiete auf die selbständigen Wohnun-
gen oder die selbständigen gRäume anderer Art zu er-
folgen. Hierbei sind auch solche Räume zu berücksich-
tigen, für die nicht die gesetzliche Miete gezahlt wird
oder die nicht vermietet sind.

Geschäftsräumie unterstehen nichts mehr dem Reichs-
mietengesetz, für sie gilt daher auch nicht die gesetz-
liche Miete.
In dem für Geschäftsräume vereinbarten Mi-etzinse—«

ist gewöhnlich die Lieferung des für den gemeinsges
wöhnlichen Gebrauch erforderlichen Leitungswassers
abgegolten. Das darüber hinaus für besondere ge-
werbliche Zwecke notwendige Wasser hat der Mieter
zu bezahlen, es sei Denn, daß nach Treu und Glau-
ben aus der bisherigen Uebung der Nichtforderung
ein-es besonderen Wassergeldes geschlossen werden muß,
daß auch das für gewerbliche Zwecke entnommene
Wasser mit der Miete bezahlt ist.
Die 9 anDeren Mieter haben bei dieser Sachlage

Anspruch darauf, daß die Wasserumlage so berechnet
wird, als ob der ausgebaute Laden auch zur gesetz-
lichen Miete vermietet und nach dem Verhältnis der
reinen Friedensmiete an der Umlage beteiligt wäre. ,
Ist die Forderung eines besonderen Wassergeldes von
dem Mieter des Ladens nicht zulä sig, haben Sie sich
in der in Frage kommenden ab an Der Umlage
selbst zu beteiligen. . . «

2. Die Waschküche gilt als mitvermietet, auch wenn
sie im Mietvertrage nicht besonders erwähnt und
auch kein besonderes Entgelt angesetzt ist. Dies wird
auch für Geschäftsräume gelten müssen, wenn in ihnen
ein besonderer Wäscheverbrauch stattfindet. Entschei-
dend ist auch hier die bisheriII Uebung. Haben Sie
bisher widerspruchsios dem ieter die Benutzung
der Waschrküche gestattet, können Sie ihm dieses Recht
nicht mehr nehmen, Da Teilkündigungen bei einem
Mietverhältnis unzulässig sind.

«1236. Wer heftet siir den Bruch einer Schaufenster-
weiße?

Frage: Im Jahre 1923 mietete ich einen Laden
mit Wohnung. Im sIahre 1935 verübten Diebe in der
Nacht einen Schaufensterdiebstahl, indem sie mit einem

teine die Scheibe zertrümmertlen und mir aus dem
‚ ster einen Rundsunskxpparat stehlen Ich meldete
ies sofort der Pausen die den- Dieb «bis heute nach

ni t ermitteln konnte. « « ·
« Jetzt erhalte""ichs durch«-«den« Anwalt ein·Schreiben,
worin mein q1555tii‘t‘'Dei'liiangi'. ich soll innerhalb 19 Ta-
gen die Scheibe in Ordnung bringen. _

« 6.- Tsch.- in W. Bez. BresL
Antwort: Nach § 536 BGB hat der· Vermies

ter- die Mieträume dem Mieter in einem zu dem
vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustande zu
überlasse-m und sie während »der Mietzeit in diesem
Zustande zu erhalten. Diese Jnstandhaltnngspflicht
umfaßt auch die Haftung an den Schausensterscheiben,
sofern die Schäden nicht durch den Mieter, seine Fa-
milie oder seine Angestellten verschuldet, sondern durch
Unfall« Witterungseinslüsse oder auf andere Weise
derursacht sind. Ist aber im Verträge vereinbaru- daß
anstelie des Vermieters der Mieter die Mieträume in-
standusetzen und in gebrau sfähigsem Zustande zu
erhal n- hat, so haftet der ieter für die Scheiben-
schäden. Diese Haftung besteht auch Dann, wenn nicht
ausdrücklich im Vertrage bestimmt ist, daß der Mieter
für Schaden an den Schaufenfterscheiben aufzukommen
oder die Scheiben gegen-Vruchszu versichern hat.— «-

1237. äfirmortöi‘igegk- _mietberttäge und Schön-
._ « » i Wotan · . - «
[F‘ ragezixIch biii "im" Diinber'1932 in meine je i e
Vgiätmmerwohnuna mit« einer monatlichen Ase e
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von 100 AM. eingezogen. Mein vier-jähriger Vertrag
ist nun zum 1. Oktober abgelaufen. Der Wirt hat mir
einen Mietsnachlaß von 11,—- AM. gewährt, wenn
ich Die Wohnung weiter behalte. Ich würde die Woh-
nung vorläufig behalten, aber ohne Vertrag, da ich
mich nicht mehr binden lassen will. Der Wirt geht
darauf nicht ein, er sagt, seit dem 1. Iuli beste t ein
neues Gesetz, wonach jede Wohnung vertrain ver-
mietet wer-den muß, im Nichts-alle machen sich beide
Teile strafbar. Ich bitte um Auskunft, ob ein solches
Gesetz wirklich besteht. Zum zweiten bin ich in die
Wohnung gezogen, ohne daß sie renoviert war, die
Tapeten sinid schon 16 Iahre alt. Im Vertrag steht,
daß die Wohnung in bewohnbarem Zustande muß
abgegeben wer-den. Bewohnbarspwie sie nun Herrschaf-
ten verlangen, ist die nicht mehr, Schönheitsreparatu--
ren zahle ich auch nicht. Kann nun der Wirt verlan-
gen, daß ich ihm die Wohnung muß r-enovierenlassen?«
Die Küche und ein Zimmer würde ich renovieren
lasse-n, aber die ganze Wohnung ist im Grunde gies-
nommen für mittlere Bürger noch als bewohnbar an-
aufbrechen. Ich bitt-e dahier um Auskunft, ob mich der-
Wirt zur “Renovation Der ganzen Wohnung verpflich-
ten kann, Türen und Fenster einbegriffen

I. D. in “B. Bez. Vr-esl..

Antwort: 1. Nach § 566 BGB. bedarf ein«
Vertrag über eine Wohnung nur dann der schriftlichen
Form, wenn er für längere Zeit als ein Iahr gie-
schlossen wind. Verträge für- kürzere Misetdauer kön-
nen also auch mündlich geschlossen werd-en. In dem
seit dem 1. 7. 1936 geltenden Urkundensteuergesetz
vom 5. Mai 1936 ist steuerpflichtig auch der Miets-
vertrag, der durch Austausch von Vriefen oder sonsti-
gen schriftlichen Mitteilungen zustande gekommen ist«
Die Steuerschulsd entsteht in diesem Falle mit Aushänsi
digung des die Annahmeerklkärung enthaltenden
Schriftstückes Ein Verbot des Abschckusses mündlicher-
Mietverträgse hat dieses- Gesetz nicht ausgesfprochen,.
auch sonst besteht keine Strafandrohung für den Abs-v
schluß mündlicher Mietverträge.

2. Die Schönheitsreparaturen umfassen das- Tape-
zieren, Art-streichen oder Kalten der Wände und Dek-
ken, das Streichen der Fußbösdem Fenster und Türen
mit Ausnahme der Auß«enfront«en. Da Sie seit dem
1. Oktober 1932 keine Zuschläge für Schönheitsrepa--
raturen zahlen, obwohl die Wohnung bei Ihrem Ein-
enge zsrhonseingewoshnt «- war-, und-» da Sie· überdies
noch die Verpflichtng übernommen haben, dieselbe in
bewohnbar-em- - Zustande szurückzugebenk müssen fixe
dieser Verpflichtung dies-nach Treu nnd Glauben aus-

. ZUVCgen ist, auch nach-kommen. Zu. beachten ist-,...daßl
auf jeden Fall während der Mietdauer die einbehals
ten-en Zuschläge für Inftandsetzungsarbeiten zu ver-
wenden waren. Ob und in welchem Umfang-e die
Räume noch bewohnbar sind, kann nur der Sachver-
ständige an. Ort und Stelle begutachten. Haben Sie
die Wohnun« nach Ihrem Einzuge vollständig neu
herrichten las en, dürften sie bei pfleglicher Behand-
ung noch bewohnbar sein. Instandsetzungen halten
in der Regel 5 bis 6 Jahre. Der Wirt kann nur die
Instandsetzunsg von Ihnen fordern, die sie umgekegrt
von ihm beanspruchen könnten, wenn der Wirt ie
Instandhaltungspflicht hätte.

1238. Mietsragen

Frage: Im September 1933 habe ich meinem-.
Bruder für rückständige Miete meine Restforderung
aus dem mir zustehenden- (Erbteil an diesen abgetreten.
Erst dieses Sahn-Hals ich mit meinem Bruder in Stren-
tigteiten wegen rückständiger- Miete geriet-s und er
‘iRän‘mu lage gegen mich-anstrengte-rmd auch-durch-
fegte Der ieiv'ichuDaif-aui. daß ichin der Zeit, sur die-
Der _ ._ rirag lautet; nämlich von 1924 bis 1929 noch
nicht das Me- Haus«-bewohnte sondern nur zwei
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Zimmer-, also nur die Hülfe während in dem Ver-
trage die Miete für das ganze Grundstück angesetzt
worden ift. Die Miete betrug für die beiden Zimmer
nur 14,50 AM. monatlich, wie ich von meinem Var-
gänger erfahren habe. Ich. habe festgestellt, daß die
mir f. Zt. gestundeste und erlassene Hauszinssteuer
nicht abgerechnet worden ist, und daß mir schließlich
noch das Recht zusteht, alle meine Gegenleistung-an,
wie z. B. Strsaßenreinigen, Instandsetzungsarbeiten an
der Wohnung usw. in Abzug zu bringen. Ich habe
meinen Bruder darauf hingewiesen, doch läßt er sich
nicht darauf ein, sondern behauptet, der Vertrag be-
stünde zu qRecht, und ich hätte infolge-dessen keine
Ansprüche mehr aus meinem ErbteiL Ich sah mich
daher gezwungen, gegen meinen Bruder Anzeige we-
gen Mietwucher zu erstatten. Nun kam ich auf den
Gedanken, daß ich gegen meinen Bruder doch auch
wegen ungerechtfertigter Bereicherung klagen könnte,
denn die Miete betrug tatsächlich abzüglich der mir
erlassenen Hauszinssteuer nur 860,27 man. Rechne
ich meine Gegenleistung-en noch ab, dann hätte ich
unter Umständen außer den 2500 RM. nach etwas
zu bekommen. '

» Ferner habe ich festgestellt, daß der Vertrag über-
- upt keine Gültigkeit hat, da derartige Verträge nach

2033 BGB. notariell oder gerichtlich beurkundet
wenden müssen. Ich hätte aus diesem Grunde doch die
Möglichkeit, den Vertrag weg-en Nichtigkeit anzufech-
ten. Nun habe ich allerdings schon im " Jahre 1935
Auflassung erteilt, und die Schuld ist bereits gelöscht,
das könnte doch aber m. ‘63. nichts dar-an ändern, daß
mein Bruder nach g 819 BGB. verpflichtet ist, den
zuviel geforderten und erhaltenen Mietzins an mich

herauszugeben
Bitt-e geben Sie mir baldgsefi. Auskunft, ob meine

Ansicht über die Rechtslage richtig ist. Ich beabsichtige
auf Armenrecht zu klagen. Werde ich Aussicht auf Er-
folg haben? « E. W. »in M-. Bez. Bresl.

Antwort: Ihre Ansprüche gegen Ihren Bruder
erscheine-n unbegründet. Sie müssen damit rechnen,
daß Ihr Gesuch um Bewilligung des Arme-Rechts
Iwegen Aussichtsldsigikeit der beabsichtigten Rechtsver-
folgung von zuständigen Amisgericht abgelehnt wird.

. Ihr Vorgehen ist rein schikanös Sie wollen Ihren
Bruder schädigen, weil er wegen rückständiger Miete
die« Näumuifgsklage gegen Sie erhoben und das Ur-
teil auch «"vdllst-refikt hat: ,
asß LSTie die jetzigen

«

orderungen bereits in dein
«äumringsbeisahren? ge am: gemacht haben-, welche

Ihnen aber vomAmtsgericht abgelehnt worden sind. -
- Es muß davon ausgegangen werben, daß Sie als
Handwerksmeister sich des Inhalts unddes Umfanges
der bon Ihnen am 30. September 1933 abgegebenen
Abtiietuugserklärung voll bewußi gewesen sind. Sie
haben mit Ihrem Bruder abgerechnet und schriftlich «
erklärt, daß· Sie ihm für die Zeit vom 1. Januar 1924
bis 31. Juli 1929 bei einem Monatssatz von BM.
37,71 insgesamt NM. 2526,57 an Miete schalten-.
Gegenüber diesem Schuldanetkenntnis sind Ihre jetzi-
gen Einwendung unerheblich.

neun dem barbehaltlosen Anerkenntnis auf Grund
der Abrechnung haben Sie auf etwaige inderungss
ansprüche »und Gegenfordersungen verzichtet

. 2. Es ist unwesesntlich,· ob Sie bei einem Mietvertrag
über das ganz-e Grundstück tatsächlich nur 2 Zimmer ·
bewohnt haben. Es hätte Ihnen freigestanden, auch
die anderen Bäume in Benutzung zunehmen

3. Schuldner der Hauszinssteuer ist nicht der Mieter,
sondern der Vermie«ter.

4. Der Einwand des Mietwucherss greift nikchtsduxch.v
Da. Sie- vorbehalstlos die fürl das-ganze Grundstück
vereinbarteMTete der Abrechnung "vom 30. Septem- »-
ber .‘1933 zugrunde gelegt ‚haben, muß angendminen
werden- daß mit der Abrechnung.«-das-;Mietberhiiltnis

.,S.chlesiehst-zudlvrrka
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vom 1. Januar 1924 bis 81. Juli 1929 endgültig ab:
gewickelst ift. Nückforderungen aus der verflossenen
und abgewickelsten Zeit sind als verwirkt zu betrachten.

5._G‚ine Anfechtung wegen Irrtums muß erfolglos
bleiben, weil die jetzt behaupteten Forderungen Ihnen
schon bei der Abrechnung bekannt gewesen sein müssen
und Sie sich daher über den Inhalt der Erklärung
posm 80..September 1933 nicht im Irrtum befunden
haben. Sie hätten die Gegenleistungen auch niemals
geltend gemacht, wenn Sie nicht mit Ihrem Bruder
in Streit geraten wären.

6. Der von Ihnen erwähnte § 2033 BGB. ordnet
an, daß der Vertrag, durch den ein Miterbe über
seinen (Erbteil verfügt, der gerichtlichen oder notariellen

.«bedarf. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch das Ge-
setz vorgeschriebenen Form mangelt, ist nichtig. Dieser
Formmansgel ist im vorliegenden Falle dadurch geheilt
world-en, daß Sie Ihrem Bruder die Auflassung und
ein-e löschungsfähige Quittung erteilt haben, und daß.
die Hypothek im Grundbuche bereits gelöscht ist.

7. Der Bereicherungssanspruch aus § 819 BGB..
entfällt, weil bei Ihre-m Bruder, nachdem Sie selbst
borbehaltlos den Anspruch anerkannt hatten, bei Ab-
schluß des Vertrages keine Böswilligkeit vorlag, und
täte-all scshließlich der Formmangel durch Leistung ge-

it it. « g
IT

1239. Sperrung der Lichtleitung.
Frage: Ich habe mit einem Mieter einen münd--

lich-en Vertrag geschlossen, daß seine Wohnung Don-
meiner bereits bis auf den Flur des Mieters liegen-
den, elektrischen Lichtleitung mit Strom versorgt wer-
den soll. Die dazu erforderliche neue Leitung hat sich-.-
der Mieter wie vereinbart legen lassen-. (ca-. 6 Meter).
Als ich mein Grundstück elektrisieren ließ, mußte ich an.
die Städtischen Betriebswerke eine Anschilußgebühr
von ungefähr 200 AM. bezahlen» dann kam die
Schatttafel und von dieser bis zur Anschlußstelle dest
Mieters sind mindestens 50 ’Meter Leitung. Nun stellt
sich der Mieter auf den Standpunkt, ich darf einen
Zuschlag zu den von mir gezahlten 43 Pfg. nicht er-
eben, will mir aber freiwillig 2 Psgsp geben, was ich-.
aber abgelehnt habe. Ich verlange für die Kilowatt-
Stunde "«50 Pfg. Die Miete ist dieselbe geblieben. Um
mein Entgegenkommen zu zeigen, habe ich ihm mit-«
geteilt, vom 1. 10. den Strom mit 48 Pfg. abzugeben,
wozu ersieh aber nicht dereitfindet Da er bei noch--
mager mündlicher Aussprache · nicht , zu belehren war,
habe ich die Leitung abgeklemmt. « « ‚’

- ' » -· « H.«·L."«in B.- Bez. Liegn.

A snt w o-zrt: Maßgabend für das Lichtverhältnis
über· die ,«Strsoml·ieferung ist· der zu Anfang d. Is.
zwischen Ihnen und Ihrem Mieter abgeschlossene
mündliche Ver-trag Danach haben Sie sich verpflich-
tet, dem Mieter übers die gebrauchte, nachgeesichte Uhr
Strom zu "liefern, wofür der Mieter monatlich 0,50
AM. Miete und einen Zuschlag dran 0,08 man. zur
Kilowatt-Stunde zu zahlen hat. Diesen zweiseitigeu
Vertrag kann der Miete-r nicht eigenmächtig einseitig
abändern Er zdarf also nicht willkürlich den vereinbar-.-
ten Zuschlag kürze-n. Da der Miete-r mit seinen Zah-
langen in Verzug geraten ist, steht Ihnen ein Zu-
rückbehaltungsrecht zu, das Sie im Wege der Strom-.-
sperre geltend machen können. Sie dürfen daher den
Strom solang-e verweigern, bis der Mieter die Ihnen
gebühren-de Leistung bewilligt hat. Fg.

. -«12110. Ahnensorschima.
»Frage-; An welche Stelle-müßte sich mich wenden-

wenn, ich zwecks Nachweises der-mischen Abstammung
die szeburtsurkunde meines fGrdßpaters ausgestellt
habensmöchte Alein Großvater sist in Breslaus geboi-
ren., Stadttesil !unb-ekannt,. Ne "qioti evan‘gelifth. Ge-

P;;5 in SR. ;·-Bez. kBYeslsp
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An twort: Vor 1875 gibt es nur Taufscheine
durch die kirchlichen Behörden. Richten Sie Ihre
Bitte um Ausstellung eines Taufscheines unter gei-
nauer Angabe von Name, Geburtsdatum, Geburtsort
und Religion an das ev. Stadtkonsistorium, Breslau,
Ring (Rathaus). Erklären Sie, daß Ihnen die Tau -
kirche nicht bekannt ist und daß Sie sich deshalb ni t
unmittelbar an das zuständige Pfarramt wenden kön-
nen. Das Stadtkonsistorium läßt Ihre Anfragse dann
bei den verschiedenen Pfarrämtern umlaufen. Die Ein-
trsagung wird dann sicherlich in einem der Taufbücher
gefunden. Allerdings werden Sie eine Reihe Von
Wochen warten müssen. -

12111. Zinssenkunig bei Hypotheken.
Frage: Ich habe auf meinem Grundstück eine

Restksaufgeldhypothek in Höhe von 26 000 RM. mit
6 Prozent Zinsen. Habe ich Anspruch auf Zinsherab-
setzung oder nicht? Habe schon mit meinem Gläubiger
verhandelt, er will nur auf 51/2 Prozent die Zinsen
senken. Ist Aussicht auf Erfolg, wenn ich gegen meinen
gängiger den richterlichen-T"«Entscheid beantrage oder
n t
Antwort: Nach dem mitgeteilten Sachverhalt

fällt die fragliche Hypothek in die Gruppe von Hypo-
theken, die der Zinsermäßigung nach dem neuen Ge-
setz vom 2. Juli 1936 unterliegen. (Gesetz über Hypo-
thekenzinsen). i. '
Nur dann, wenn die Hypothek auf einem Rechtsge-

schäft beruhen sollte, bei dem eine langsristige Boden-
beleihung nicht beabsichtigt war, würden die Vor-
schriften dieses neuen Gesetzes keine Anwendung fin-
den, ferner dann nicht, wenn als Hypothekengläubiger
gewisse, unter Staatsaufsicht stehende Unternehmen in
Frage kommen. Soweit der Sachverhalt erkennen
äßt, liegen diese Ausnahmen aber nicht vor.
Aach dem Gesetz ist der Hypothekengläubiger ge-

halten, die Zinsen durch Vereinbarung auf den Satz
zu er·mäßig-en, der nach der allgem-einen Wirtschafts-
lage und den besonderen Umständen des Einzelfalles
angemessen ist; « ( — -

Die Zinssenikung kann auch, falls sich die Parteien
nicht einigen ·-kö.nnen, durch Vermittlung des- Richters-
herbeigeführt werden.

, Bei Inanspruchnahme richterlicher Hilfe ist zustän-
dxig dasjenige Amt ericht, in dessen Bezirk das
Grundbuch für das be astete Grundbuch geführt wird,
also regelmäßig das Amtsgericht des Heimatbezirkes.
Nach der 1. Durchführungsverordnung zu dem oben-

erwähnten Gesetz ist 5 Prozent als der der allgemei-
nen Wirtschaftslage angemessene Zinssatz bezeichnet
worden. Es ist nun aber —— infolge einer elastischen
Regelung des Gesetzes —— durchaus nicht so, daß das
Gericht in allen Fällen bei derartisen Hypotheken
genau auf 5 Prozent erkennen muß. ie Zinsen sind
vielmehr auf 51/2 bis 6 Prozent festzusetzen, falls die
Hypothek ganz oder zum Teil außerhalb einer be-
stimmten Wertgrenze liegt. (Maßgebend ist der Ein-
lheitswert des Grundstückes). Ferner kann das Gericht
auch eines besondere, wirtschaftli-
bigers berücksichtigen und dana ebenfal s einen über
5»Prozent hinausgehenden Zinssatz festsetzen. (Richt
hoher als 6 Prozent). Hiergegen kann die ebenfalls
vorgeschriebene Berücksichtigung einer besonderen Rot-
lage des Schuldners nur dahin führen, daß besten-
falls d:e Zinsen auf 5 Prozent stgesetzt werden. Fer-

 

ner können auch zusätzliche Be astungen des Schuld--
ners CAbzüge bei Auszahslung sdes Darlehns, Ver-«
einbarung besonderer Verlän rungsgebühren nsw.)
berücksichtigt werden. Aus die er Regelung ist zu er-
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fiunümerker! Im gehör-sc in ie ,,Stl1leliltlie Kranken
kennen, daß das Gesetz nicht nur einseitig den Schuld-
ner, sondern auch die Belange und wirtschaftlich-e Lage
des Gläubigers berücksichtigt
In Ihrem Falle würde also — falls Sie das Gericht

anrufen — von der genauen Würdigung aller Um-
stände abhän en, ob Sie noch eine größere Ermäßis
gung als 51/92 Prozent —- was der Gläubiger frei-
willig zugesteht —- erzielen können. Es wäre auch
möglich, daß das Gericht 6 Prozent für angemessen
erklärte. «

Dies« sind also Ihre Aussichten bei Anrufung des
Gerichts. Soweit der Sachverhalt Schlüsse zuläßt, er-
scheint uns — in Anbetracht der Notlage vieler Gläu-
biger —- der vertrag-lich zu- erzielende Zinssatz von
51/2 Prozent nicht als ungünstig, sodaß Sie es sich
immerhin reiflich überlegen müssen, ob Sie das Ge-
richt noch anrufen.

1242. Fragen aus dem Erbrecht.
Frage: Ich bin seit 4 Jahren meines Mannes

vierte Frau. Der ersten geschiedenen Ehe entstammt
eine Tochter, die sich niemals lum ihren Vater küm-
merte, warum entzieht sich meiner Kenntnis, und sich
auch ohne dies Vaters Wissen verheiratete und nun
schon selbst 2 Kinder hat, wie ich durch Zufall erfuhr.
Ich wollte eine Versöhnung einleiten, doch stieß ich
auf Widerstand meines Mannes, der sich absolut da-
gegen stellt. Die erste Frau beeinflußt wohl die ver-
heiratete Tochter 1und hat meinen Mann, wie ich auch
von Verwandten hörte, um alles gebracht. Ich möchte
aber Gewißheit haben, ob mir die Betreffenden bei
ev«tl. Tode meines Mann-es keine Schwierigkeit-en ma-
chen, denn ich möchte meine Arbeitskraft, die ich ganz
dem Geschäft meines Mannes widme, nicht umsonst
verbrauchen.
Nach dem Gesetz hat doch die Tochter ihr Pflicht-

teil z.u""besanspruchen, wogegen sich mein Mann sträubt
und hat seinen Bruder und meine Tochter aus meiner
ersten Ehe —- (ich war Witwe wie ich mich zum
zweiten Male verheiratete) — nach unserem beiden
Tode als Nacherben eingesetzt. Ich möchte nun, »daß
mein Man-n seine Tochter gleichfalls als Aacherbin
einsetzt; »Ist es zulässig? Ich weiße daß ichs-bei meinem
sillitzeemn auf Widerstand stoße, aber ich würde es durchs
e n. « , ,
»Die zweite Frage —— kann die Tochter evtl., falls

mein Mann früher stirbt wie ich, sofort-ihren Pflicht-
teil beanspruchen unld wie hoch ist der Teil oder kann
sie mit meiner Tochter nach meinem Tode als Rasch-
erbin gelten? « -
Die dritte Frage — ist es ein Grund lediglich

darum ein Kind zu enterben, wenn es sich, wie oben
bemerkt, nie um den Vater kümmerte, ohne Zu-
stimmung sich verheiratete? «
Mein Mann hat mich als Vorserbin eingesetzt,- da

ich ihm eine große Stütze bin und mich sehr betätige.
Jch möchte aber mein Gewissen in keiner Weise be-

lasten und den richtigen Weg gehen, auch später ein-
mal nicht bedrängt werden von Seiten der löblichen
Verwandten, die sich jetzt und in der Zeit der schweren
wirtschaftlichen Sorgen nicht sehen lassen, aber mir
bestimmt komm-en würden.

Hat die Tochter aus erster Ehe Anspruch auf mein
Eingebrachtes in diese Ehe? H. R. in W. Bez. Bresl.
Antwort: Trotz Scheidung der 1. Ehe Jhres

Ehemannes hat sich an der Tatsache, daß die Tochter

 

— aus dieser Ehe mit ihm verwandt ist,.nich.ts geändert.
Sie ist also erb- und als Kind Jhres Ehemannes so--
gar pflichtteilsberechtigt. Ihr Ehemann hat auch nicht
das Recht, seine Tochter zu enterben mit der Begrün-
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bunng, fie hätte sich nicht um ihn gekümmert und
ohne seine Genehmigung geheiratet. Der Erblasser
kann seinen Abkömmlingen nur dann den Pflichtteil
entziehen, wenn diese sich schwerer sittlicher oder mora-
lischer Vergehen schuldig gemacht haben. Solche Ver-
gehen liegen aber hier nicht vor.

Hiernach ist also die Rechtslage so, daß Ihr Ehe-
mann Sie wohl als Vorerbin seines gesamten Rach-
«lasses einsetzen und als Nach-erben Ihre Tochter aus
1. Ehe, einen Bruder und auch seine Tochter aus
1. Ehe estimmen kann, daß dessenungeachtet seine
Tochter aber die Nacherbfolge ausschlagen und ihren
gesetzlichen Erbteil, als einziges Kind, also 3/4 des
Aachlasses verlangen kann. Um sie hiervon abzuhalten
könnte ihr Ehiemanu nur insofern einen Zwang auf
sie ausüben, als er bestimmt, daß in einem solchen
Falle seiner Tochter nur der Pflichtteil, also '/8 des
Aachlasses zustehen sollte. Ihr Pflichtteil könnte danach
die Tochter sofort verlangen, gleichgültig ob Sie als
Vorerbe eingesetzt worden sind oder nicht.

Selbstverständlich gehört zum Nachlaß Ihres Ehe-
mannes nicht das, was Sie selbst in die Ehe einge-
bracht haben. Bei der Ekbsauseinandersetzung müßte
geliehkr das von Ihnen eingebracbte Gut außer Ansatz

i en.

12213. Wann läuft der, utz eines Gebrauch-smusters-
_ wann eines arenzeichens ab? «
Frager Vor ca. 12 Iahren hatte ein ehemaliger

Fabrikbesitzer die Idee einer neuartigen Holzbearbei-
tungsmaschine und hatte selbige erst mal bauen lassen
und durch R. G.- M. und durch Eintragung eines
Markenschutzes schützen lass-en. Nachdem die erste Ma-
schinse von einem größeren Werk hergestellt war, stellte
es sich heraus, daß selbige im Verhältnis zu den Vor-
teilen, welche dieselbe hatte, zu teuer war und nicht gut
verkäuflich war, und so kam der Erfinder zu mir, und
ich habe ihm dann die Maschinen nach einsacherer
Art und nach meinen Ideen und auch nach den von
mir hergestellten Mo«dellen, welche zur Anfertigung
der Gußtieile und auch zur übrigen Konstruktion not-
wendig waren, gebaut und ihm zum Weiterverkauf
geliefert-— Derselbe verkaufte wohl auch qa. '154 Enkel;
mit anständigem gringen, kam aber durch andere Sa-
chen in Bermögensverfall, und ich verlor auch auf die
geliefert-en Maschinen ca..· 1300 RM., ferner übergab
derselbe den Verkauf der. Maschinen seinem Sohne,
weil er selbst bei jeder neuen Maschine einen Teil der
alten Schuld abzählen sollte. -
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Ich bitte nun um Auskunft, da ich nur Verluste
bei der hatte, durch vieles Probieren und Her-
stellen der Modelle, ob ich fegt, nachdem der Ge-
brauchsmusterschutz schon über 5 Iahre abgelaufen ift,
die Maschinen auf eigene Hand bauen kann und auch
verkaufen kann.

Ferner ist der sogenannte Markenschutz wie z. B.
Gubertsche Hobelmaschine Merkur) auf viele Iahre
gültig oder kann ich die Maschine unter anderer
oder gar keiner Bezeichnung auf den Markt bringen«

P. R. in M. Bez. Br-esl.
A ntwo rt: Die Eintragung in die Rolle als Ge-

brauchsmuster gibt dem Eintragenden das aus«
schließliche Recht, das Muster -nachzubilden, in den
Verkehr zu bringen und zu gebrauchen. Der Schutz
dauert 3 Jahre. Wird nach dieser Zeit eine erneute
Gebühr gezahlt, so tritt eine Verlängerung dieser
Schutzfrist um weitere 3 Iahre ein, sonst wird das Ge-
brauchsmuster in der Rolle gelöscht.
Nach Ihren Angaben ist der (Musterschutz seit fünf

Iahren abgelaufen. Steht dies eindeutig fest, dann
können Sie die fraglichen Maschinen bauen und ver-
treiben, ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten befürch-
ten zu müssen. «

Die Eintragung eines Warenzeichens in die
Zeichenrolle hat die Wirkung, daß dem Eingetriagenen
ausschließlich das Recht zusteht, Waren der angemel-
deten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit
dem Warenzeichen zu versehen und so in den Verkehr
zu bringen. Die Dauer des Zeichenschutzes beträgt
zehn Iahre. Eine Erneuerung des Schutzes um weitere
zehn Iahre ist zulässig. Erkundigen Sie sich beim
Patentamt, ob das Warenzeichen in der Rolle gelöscht
worden ist. Vor Einholung dieser Auskunft warnen
wir vor Benutzung dieses Zeichens. Sie könnten sich
schadensersatzpflichtig, unter Umständen auch strafbar
machen. Auf wissentlicher Verletzung eines einem an-
deren zustehenden Warenzeichens steht Geldstrafe oder
Gefängnis bis zu 6 Monaten. »

Selbstverständlich könnten Sie die Maschinen, sur
die nach Ihrer Darstellung kein Gebrauchsmusterschutz
mehr besteht auch unter anderer als der vom Sohn
des Fabrikbesitzers verwandten Bezeichnung auf den
Markt bringen« Bei her" Auswahl reines Warenzeis
chens müßtenkSie vorsichtig sein. Sie dürften kein
Zeichen verwenden, das schon ir ndwie geschutzt ist.-

ie gehen am -sichersten, wenn - ie die gewählte Be-
zeichnung selbst zur Eintragung in die Zerchenrolle
anmelden : - Dr. St.
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Furniere l SperrhOlZ klug äcoq BreslatL

gebogene Wische-site Telefon 237 73

Bäcker
Jnnung Aeuftadt OS., für die Be-

_„ « « zirke Ziilz und Kl.-Streh1itz, 22. 10. 36,
' ·. 15 Uhr, in Kl.-Strehlitz im Gasthaus

'" . ,,H-.ellfeuer««
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8 a ug e w e r 16
, Sein-ung- Stvehlen (Sih Schreibendorf),

_ . 22. 1.0. 36, 15 Uhr, in Strehlen im
,,Neiehsadler««.

 

Friseure
Irr-Jung Neustadt OS., 18.10.36,
14.30 Uhr, bei Ociepka, Neustadt 96.,
Woduny

. 19 10. 36, 15 Uhr, in der »Ein-Nen-
·k3ur-««g, Oberglogau. -
Jnnung Wohlau, 19. 10. 36, 14.30
21613111 WohlaihHostel »Hohes Haus««.

l Glaser
Inn-uns 816111-11, 21. 10. 36, 15 Uhr,
in der Innungssschäns,—ke Breslau, Sand-«
ftrasze 10.
 

Maler
3111111116 286161111, 18. 10. 36, 14 Uhr,

»in Guhrau, Hotel „3 KronenN

 

Hesrreuiehxneideir —
Ins-Jung (561116. 2.6.10. 36, 20 Uhr,
im Hotel ,,-V,rauner Hirt-seh«, (561'116,
Faehabxend Gesellen sind mit einge-
lade-n

. 3111111116 Qppelm 26.10.3615 Uhr,
: im machen Saale der-Handwerk-Rain-
mels MM.»-.;H. W Z-

361111119 Wohl-au- 18.· 10.- 36, 14 Uhr,
- 31111111539911911113. Bote-l „6191911136

v“ m -‚ 

Knie-dumm « « ·
Jnnung Breslau, 26. 10. 36, 15.30
Uhr, im ,,Kasino«, Neue Gasse22.

 

 

Lotenzgasse 24

ermmliatender des lclilelifklseu Handwerk-S
Müller
3111111113 Wohlau, 25. 10. 36, 14 Uhr
in Winzig, im Gasthaus »Selber
Löwe««.

 

Schuhmacher
31111111116 Lauban, 19. 10. 86,- 15 Uhr,
in Lauban, im Gasthaus »Zum 8111“,
am Markt.
Jnnunsg Strehlen, 27. 10.36, in Streihs
len, im ,,Reichsadler««.

Tifehl er .
« « Zimung Neustadt 96., 24. 10.- 36,

14 Uhr, bei Gaftwisrt ,,-Lindner«« (frsuher
Diebitjch)- Neustadt.

 

Töpfer
3111111119 Breslam 25. 10. 36, 9 Uhr,
im großen Saale des Vinzenzhauses,
819611111, Seminargasfe 1-8.

 

» Wäfehefehneider
- . Jnnung Breslau, 24. 10. 36, 18 Uhr,
. ,2, im Saal der Kreishandwerkerssehaft

« Vreslan, Sandftraße 10.

 

 

Mechaniker
pnnung Breslau, 22. 10. 36, 19 Uhr,
im ,,Boelckehaus««, Preslau, Zimmer-
ftraße 15. 

511112611112 weilte-klinkte
Verzeichnis der Lehrgäuge 1936

Die Lehrgänge können nur bei genügender Beteili-
Zungabgehalten werden. Aenderungen bleiben vorbe-

X 612619111199 mitbettelnFagesnntersuht
aler . 11 —19 12

Schloffer . 23.11.—19.12.
Steinmetze 23.11.--19. 12.

Halbjahrs nAbendlehrgänge .
Oktober 616 Marz —- Montag und Mittwoch von

18 bis 21 Uhr
für Buchbinder, Damenfehneiderinnen, Gas- und
Wasserinftallateure, Herrenschneider, Klempn-er, Maler,
Maurer und Zimmeter S losfer orthopädifche Schuh-

ma er
Wandel-·- und Sonderlehrgänge nach Bedarf und 8e-

kanntmaehung an den betreffenden Orten.
Die Leitung der fehlesisehen Meisterkurie 311 Breslau l,

Klosterstraße 19.
 

 

fürdasnähende
Handwerk

. und mitspeziotopdosoten
für alle einschlägigen
Zwecke

Images: Nähmaschinen Aktiengesellschaft
ä, msswlnksls IIII' scIIIsslsIL BI‘O'II“ I. scIIWSlIIIIUZII III-IIII „IIÜÜI‘IIaIIS
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17. Jahrgang, Nr. 42

Bekanntmachungen
aus landeshandweklismeilter Still-isten -

Betr. Exportfiirderung.
Die Anschriften aller Handwerker meines Bezirks«

die schau exportieren, exportieren wollen oder am in-
direkten Export interessiert sind, sollen bei mir gesam-
melt werden-, damit diesen Handwerkern Informa-
tionen, Geschäftsgelegenheiten und sonstige Ratschläge
borskommensdenfalls übermittelt werden können.

Ich ersuche alle hier in Frage kommenden Hand-
werfen mir unter Verwendung einer Postkarte fol-
gend-es mitzuteilen:
”ä“; und Summe, Handwerkszweig, genaue An-

· ri- t.
b) Exportieren Sie schon oder wollen Sie erst

sexportieren?
« c) Welche Ihrer Erzeugnisse oder Leistungen sind

— expsvrtfåhigi » « ·
Die Meldungen mussen innerhalb eines Monats

bei mir eingehen Jrgeiidwelrhe Verpflichtung-en wer-«
den mit der Meldung nicht übernommen. Es sind
Ekeinerlei zusätzliche Beiträge oder sonstige Zsahlungen
jzu entrichten. » -

Dieser Ausruf ist nicht mit den Erhebungen der—
,,Ausfuhrstelle des Deutschen Handwerks« G. m. b. 5.,
Berlin (vgl. Ar. 38 S. 595) zu verwechseln. Beide
Aktionen haben ihren besonderen Zweck und bestehen
nebeneinander uns-beeinflußt weiter. —

Bis-incr-

Laiisdeshan«dwerksme"ister.
 

liandiverliilmiiinier Breslau.
Betr. Fachgruppe Schönheinfleger -(Kosmetiler) in

der Reichsng Handwerk »
Nach einer im Reichsanzeiger Ar. 2231 vom 3. 10.

1936 veröffentlichten Anordnung des .Fachgruppen:lei-
ters Schönheitspfleger vom 28. 9. 36 haben sich alle
Unternehmungen, welche die Schönheitspflege Nos-
:m-e·tik) selbständig gewerblich befrei-beim beider Fach-
gruppe Schönheitspfleger ·(Kosmetiker) Berlin SW 19,
Dresdener Straße 50-51 bis zum 31. 10. 1936 schrift-

"·«kich Zu meine-n. -
' Diejenigen ,w-elche die Schönheitspflege im Rahmen
ilieines m kder Handswerxksrolle eingetragenen Friseinrbes
NTäriebes „betreiben, Brauche-w Mnhchtzu mähen. “Stare" ««

. ·

IVkreislsa n, den 6". Oktober 1936. »
- Die sandte-erklommen

-iErfas-sung wir-d später geregelt und bekanntgegeben.

 

In dein -Monsa:teri Februar irnd März ISZG haben
ibie Misteräsprüfung sbestcriiden und damit das Recht .
Zur Führtng des Titels »Meister« in Verbindng mit
iihrem Handwerk sowie die Befugnis, Lehrling anzu-
Ketten. erworben :

Stadt- und Landkreis Breslasm
Bauunternehmer Iosef Nawrath, Vreslau-C.avlowTi-tz,
Am Mühlengruiid lt, s(Maure-r); Maler Gerhard So-
-riufka, Breslau, Yorrkstr. 8; Schneider Georg VugieL
·Brockau, Groß-e Koloniestr, 10; Schneider äußert Sa-
·chon, "Breslaii, Herzosgstr. 17; Väcker Also-us Deutsch-
wann, Vreslau, Kletschkasustr. 31; Väcker Bernhard
Wangen ·Vreslau, Schmiedebrsücke "36:38; Mühlenwerks
ffiihver Alexander Krzhzam Protschz Fleischer Iosef
Fabiam Vreslaii, Schleiermaeherstn 112; » eischer »Er-
-w"-i·n Großer, «Vreslau, Michaelisstr. 213,; F eisehesr Heinz
fDriieschner, mm, Lohestsr. 32; Fleische-er Emil Gebots,
'Qäreäfctn, Michaelisftu ·4.; Schneider Georg Obst,Bres-
lau, Augustastr.. .139.; .D—amen.schneideri-n Firl» Mar-
atmete Bischof, Vreislam Westendstr. -6.-7; Damenschsneis
der-en Irr-. Geriiiud »Bisher-, B«iieslaiii," Sehdlitzstii.-z715s;«
Zwischenmeifter Gerhard Franke, Breslan, Paradies-

,,-Schlesiens Handwerk« Seite 671

ftraße 40 (D-amenschneisder); Damenschneiderin FrL
Mai-got Süßmann, Breslau, Lewaldstr. 3; Schuh-
macher Herbert Casper, Breslau, Friedrich Kar«lstr. 7;
Schuhmacher Georg Kaßner, Rothsürbenz Schuhma-
cher Max Marotzke, Vreslau, Friesdrichstr. 13; Maler
und Pergolder Friedrich Herzig, Vreslau, Tauentziem
straße 161 (Maler)·; Maler Ri ard Schlesinger,Bres-s
lau, Bismarckstr. 4z Bäcker Abert Gallus, Vreslau,
Ziethenstr. 26; Maler Konrad Hahn, Vreslsau, Her-
bert Welkischstr· 21; Maler Erich Scholz, Vreslau,
Hummerei 116.47; Maler Ehrhard Wuthe, Breslau.
Rosenthalerstr. 16; Fahrradmechasniker Paul Tierger,
Vreslau, Gneisenaustr. 21; Fleischer Walter Bedra-
nowsky., Bresla·u, Katzbachstr. 5; Fleischer Paul Hann-
fche.k, Breslaii, Rebenstr.. 5; Fleischer Alfresd Komolke,
BreslausHerrnpro-tsch, Herrnprotscherstn 1721s76z Flei-
scher Paul cZ‘tengebaner, Bogen-au; Fleisch-er Arno
Karsehner, Breslau, Adalbertstn 13-15; Fleischer Wal-
ter Kempe, Vreslau, Frankfurterstr. 93; Fleischer Ernst
Labitzke, Breslau, Möwenweg 35; Schlosser Wilhelm
Rampolid, Breslau, gRictytbotenftr. 55; Fleischer - Rein-
harid QRafette, Vreslau, Piktoriastr. 23; Fleisch-er Erich
Tinibeh Breslau, S.te-rnstr. 37; Fleischeir Willy Zirpel,
Bresla-u, Fontaneplatz 4a; Dsamenschneiderin FrL
Hanna Lotzwsiih Vreslau, Mühlbergweg 24; Damen-
schiieiderin Fri. Eslisabeth Volland, Vreslsau, -Gabitz«"-
ftraße 110; Fleisch-er Erieh Hanselz Vreslau, Ohlauer

-« Stadtgraben 21; Fleischer Gerhard Pulst, “Bremen,
Klosterstr. 19; Fleischer Erich Spiller, gBr‘eßlnu, Frank-
furt-erstr. 121; Steinmetz Alsons Walter, Vrieslaii,
Lützowstr. 19; Steinmetz Herbert Vogel, V.r-eslau,
Hansastr. 60; Maler Kurt Neumann, Breslau, Her-
dainstraße 59; Porzellanmaler (am!) Guderley, Bres-
Lau, Fischergafse 2; Glas- und Porzellanmaler Georg
Rasch-ke, Breslau, Berlin-erste 22 (Porzellaiimaler)z
Schmied Paul Schmidt, BreslausDtsch.-Lissa, Halbeins
straße 7; Väcker Adolf Guntzsch, Vreslau, Albrechtstr. 4;
Väcker Ewald Hindebransd, Vreslau, Schweitzerstr. 8;
Väcker Gerharsd Schlensog, Vreslau, Aslbrechtstr. 12 *;
Väcker Adolf Wäh·r«isch- Breslau, c'Sanentaienitr. 85;

« Väcker Martin -Währiseh, Breslau, Taueiitzieristr. 85;
Bäcker Adolf Willeg, Breslaii, Neue Weltgasse 39;
Maler Kurt K-aisig, Breslau, Waterloostr. 23,; Schuh-
macher Alfved Maczewsky, Breslau, Porwerkstr. 61;
Schuhmacher Karl Milowsky, Bresla-u, Po-senerstr. 26;
Zahntechniier Ernst Krage, Bwslau, Steinstr. 90;
Zahntechniker Kurt Maywald, Breslau, Neue Ta-
schenstr. 5; Mechaniker -Wi-l·helm Scholz, Breslau 2,

é 5erbainftt "118 (B·i"iromaschinmuiechaniker)z Schreib-
masehinenmechaniker Msaximilian kaieh, Breslaiu
Tarsentzimsth .27 Mino-um« inwmechmisz Schub-
macher Adolf für-n63, Vr lausKLsMochberm Max
»Pachsest1·7 16"; Schuhmacher Ioses ·Langiier, Breskau,
-Westendstr. 53-55 ; Klempner Paul Schicke,- Breslau«
Hirschstraße .45.
 

liandwerjlislmmmer darein ·
An Stelle der bisherigen Obermeisterin der Damen-

schneiderinnung Gleiwitz, Frau Olga “Reif, ist die
Damenschneidermeisterin Frau Hedwig ·M u h, Glei-
witz zur Obermeisterin der Damenschneiderim
nung Gleiwitz ernannt worden. . . sp
Ophpeln, den 7. Oktober 1"936. _
Handwerk-Kammer für die Provinz Oberfchlefiem

M. Iiirck, Präsident. Dr. Philipp, 1. (öonbifnä.

Kreisnsandwgrkersibast Mumm 95. ·
Im Bereich der Kreishandwerkerschaft Neustadt OS.

ffindien demnächst folgende Versammlungen statt:
Am 25. Oktober 1936: Pollbersammliing ·—der Schich-

maiherimmng Neustadt -OS., --n-aehmittags 2 Uhr,
. . im- Gesellenhaus zii Neustadt PS. »
Am WMVFU -1936:- Bezigksosåersaigmkikngs der

" .. ie Hawaii-New _ t.. F.«,.»,»na,.»ms·t ag.-."W
.2 Uhr bei Gastwirt rötsöhel in Neustadt HG-
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nkeisnauonekkektman 131111
Anlsäßlich der am Sonntag, den 25. Oktober d. Js.

abends 8 Uhr, in Neurode in Anwesenheit des Herrn
Landeshandwerksmeisters ftattfindenden Handwerker-—-
knndgebung werden am Nachmittag des gleichen Tages
die folgenden Sunungsversammlungen abgehalten:

Friienrinxnung Glatz 3 Uhr im ,,Weißen übler“, Ve-
zirsksverfammlung

Schmiedeimmng Glatz 3 Uhr in der ,,Taberne«, Be-
zircksversammlung

Baugewerksinnnng (Sitz BadNeineM 230 Uhr im
,,Prenßischen Hof«, Jnnungsversammlung

Klempners nnd Instailateurinnung Glatz 2 Uhr im
,,Hotel Wilidenhos,f« Bezirksverfammlnng

Unler langjähriges Anfsichtgratmitglied

l1111 1111111111 Emll “Es
ist ganz plötzlich verschieden.

Wir verlieren in ihm einen treuen Mit-

arbeitet, der infolge jeiner umfassenden Kenntnijje

uns oft mit Rat nnd Tat zur Seite stand.

Immer werden wir ihm ein ehrendes An-« " '

denken bewahren.

verstand, Aufsichtsrat und befolgttltoft
des B1esl111111 Bunlmmins e. am. 11. 11.

B1esln11, Blumenstroße 8 q-.-».« .«

,,Schleiiensjandwerk« 7 Jahrgang, Nr. 112

Müllerinmmg Glatz 5 Uhr in der ,,Taberne«, Ve-

zirksversammlung 4

Fleischerinmmg Glatz 2 Uhr Gasthaus »Wer Löwen«,
Jnnun-gsverfammlung.

Bäckeriwnung Glatz 3 Uhr im »Wiener Cafe«, Be-
5111ßberfamml1111g

Schuhmacherintnung Glatz 2 Uhr im ,,Ges-ellenhaus«,
Vezirksversammlung

Herrenfchneiderinmmg Glatz 3 Uhr in der ,,Gorkauer

Vierhallie«, Vwezirksversammlung

Tischlerirmung Glatz, in Aeurode-Kohlendorf, 3 Uhr,
Gasthaus »Zum Kronprinzen«, Jtnungsversi

lung.

. - R v. s .. ä «·- . _ 1.„ 2“: » « -.·« li, ‚' J " , | ‘ .««-

v - ;« ‘ "1 _. .1 ‚ s.
»z- t-- ·. .1 · - «. . '1 <.-„ «-. « « _ . v}.

4. » .-‚ . . O. -»» « '. "'.‘‚ - ..SH.,

Y- « · ' 1 » ‚' ‚.'‚' -. - a . « FHFE
« , !- - I -‘ .-'- . «-. .' . k-I...H.:‚1-. - sk-

J « ‚‘ .· .·-7’ '- . Haj« , « , , "

’ « I- L - '- - ·" » .' ”.‘N’J. .' ." ‚
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die Fomitienanzeige des finnnme1l111s
gehü11 1n„51hle[iens 111111111111"

dtastmtgisgkgi
Spiegel und Fensterglashandlung :
Autoicheibety Sikherheitsglas
Küchenverglafungen sowie alle Zubehörteile
Ladentisch--Abfchlußwände«

w
“
.

 

Preisen stehen am Lager.

Betriebsstörungen. »
»schnell-Lastwagen. / _
IlfllllI‘IIIII‘WGI‘Il s-« üarantiaarnelt.

 

 

11.6.1500 Elelmo"um“
aller Fabrikate, Stromart u. Spannungen, neu u.
gebraucht, nebst allem Zubehör zu bekannt billig.

/ Daim- prompte
Lieferung und sofortige Hilfe _ besonders“ bei

/ Ersatzmasdminen durch

BBSlBlIlQGI‘IGMBlOS

—-- Verkauf —'— Miete

Gesellschaft lllr Elektrizitäls-Unternehmungen m. l1. H.
I. Baue, Ing; Breslau 10, sonsten-lat- 30 - 'l'el. Nimmst-In 45344

tiukt braumann
812511111 X, Mitltaeliiltn 2t1-22, Tel. IM]?

Scnmleuoglsorno JIOSGHHB H » g

619000114161 Its-trennten
O-« M elcr Ist-. Jon. Jan-entn- «
TUTTI-REF- ttu tut-am

It als: Ist Imlsss 26«-- |8 Ilrulau- -".(«f « E
Steinstraße 85. Garlowm X

Diesdleinanei e "IIIOII ‘38 I7
11m muss-ä- Ananias-samt
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bmttchrtttletter nnd verantwortlich für den redaktionellen Jnhalt einicttleßlich Bilder-
Breslan. Svrechftunden der Schrittlettunq to—12Uteil: Geora Gramer.

g keine Berantwortnna. Verlag-:
lriclmnen: Jeden Sonnabend.

e. l 111'111 hoch
Bezuasaebiinren einschließlich Pol

to 91111. Jm Tertteil 183 mm breit) m R

lifte 911.6 11111111.-

Vertagsqenofientmnn Smlesiens bandwerzs Bretlant.
uliltellgtebüher 3| (5111.1
1 1111e er

seinen nnd {Eamuiena'auergen 2: 111111 b1e11. te Mitlimeter 7 give Weitereemnisiltte ‘Drei e undM»MachtMit

Konrad Winblen Bretlau. für den unangen-
d.r Für unverlanqt eingegangene Manuskrivte übernimmt die Schrift-

Muienmvtanui Stuck: Karl Vater Breslau 5. ‚_
a 1 1 (ß b 1 A Grundi-Präit für dite eä{11:11 dritte

Erm de tun vre e im naeigeme r vrwae e ne .
ilmetgenvreisliite. 811m1: iit Preits»

m Monat. 2111111 ennreife:
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